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„leihrid” und Glaubensfreiheit
Darstellung einer islamisch-glaubensfreiheitlichen Idee

anhand sunnitisch-rechtsmethodologischer Diskussionen

Abbas Poya (Hamburg)

I. Einleitung

Bei der Erörterung des Themas Meinungs- und Glaubensfreiheit läßt
sich im vorherrschenden Islamverständnis der muslimischen Gelehrten.
eine Paradoxie feststellen. Auf der einen Seite wird das Prinzip der Mei-
nungs- und Glaubensfreiheit grundsätzlich bejaht und unter Berufung
auf Quran 2/256 „Kein Zwang in der Religion" (lä ikräha fi d-din) isla-
misch begründet. Auf der anderen Seite wird die Meinungs- und Religions-
freiheit de facto auf den Rahmen der A(..arila (islamischen Rechts- und Le-
bensordnung) eingeschränkt und den Nichtmuslimen lediglich das Recht
eingeräumt, ihren Glauben auch innerhalb der muslimischen Ökumene aus-
zuüben. Die bekannteste Einschränkung der IVIeinungs- und Glaubensfrei-
heit bildet das Verbot des Religionswechsels von Muslimen (Apostasie),
das ihnen das Recht abspricht, sich nach freiem Entschluß zu einer anderen
Glaubensvorstellung zu bekennen als dem Islam.')

Aber selbst im Rahmen des islamischen Rechtssystems ist die paradoxe
Sprache der Gelehrten im Zusammenhang mit dem Prinzip der Meinungs-
und Religionsfreiheit zu beobachten. Einerseits wird die Meinungsverschie-
denheit (02„tircif) unter den Gelehrten als elementarer Bestandteil des isla-
mischen Rechtsdenkens angesehen und die Divergenz der ):Slariect-Interpre-
tation als natürliches Resultat des „flexiblen", „sich an den Zeit- und Orts-
wandel anpassenden" Rechtsfindungssystems betrachtet. 2) Andererseits

*) Überarbeitete und stark gekürzte Fassung meiner im Mai 1997 abgeschlosse-
nen Magisterarbeit_

1) Vgl. Gudrun Krämer, „Islam, gürä und Demokratie. Studien zu Theorie und
Praxis zeitgenössischer sunnitischer Muslime", Habilitationsschrift [Masch. -sehn],
München 1993, S. 160-163.

2) Vgl. Wahba	 al -figh al -islämi, Bd. 2, Damaskus 1986, S. 1033,
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werden jegliche Rechtsvorstellungen bzw. Islamvorstellungen, die mit dem
eigenen Islambild nicht übereinstimmen, als Frevel (fisq), Häresie (bidea)
und sogar Apostasie (ridda) bezeichnet. 3 )

Nun stellt sich die Frage, ob es, ohne sich der Begriffsbildungen der
europäischen Geistesgeschichte zu bedienen, die durch ihre eigenen kultur-
historischen Gegebenheiten geprägt sind, innerhalb der muslimischen gei-
stigen Auseinandersetzungen eine Richtung gibt, die zur Aufhebung del-
oben dargelegten Paradoxie zugunsten einer den Rahmen des Islam tran-
szendierenden glaubensfreiheitlichen Idee beiträgt. Als eine Antwort auf
diese Frage werden im folgenden mit Bezug auf den in der islamischen
Rechtsmethodologie (u,sid al-fiqh) herangewachsenen Begriff „iütihäd"
(eigenständige Meinungsbildung) rechtstheoretische Diskussionen unter-
sucht, die zur Darstellung einer allgemein glaubensfreiheitlichen Idee bei-
tragen können.

Der Begriff,, iütihäd"bezeichnet dem verbreiteten Verständnis des mei;
(Pl. uliyyün; Rechtsmethodologe) zufolge das größtmögliche Bemühen
eines qualifizierten Rechtsgelehrten, Regelungen der ,§ariea zu ermitteln,4 )
und wird als das vierte Rechtsfindungsprinzip hinter dem Quran, der
Sunna (Tradition vom Propheten) und dem „iümite" (Konsensus) verwen-
det.5) Dieser Definition nach erstreckt sich der Anwendungsbereich des
„eihired" nur auf die praktisch-religiösen (furüe) und zwar auf die nicht-
endgültig bestimmten (zanntiyya) A .rariea-Regelungen. Setzt man sich aber
weiter mit der rechtstheoretischen Entwicklung des Begriffs „iütihäd"
und den hierzu aus unterschiedlichen Aspekten und in verschiedenen Kon-
texten geführten Diskussionen auseinander, stellt man fest, daß in der in-
nermuslimischen Auseinandersetzung dem „iütihäd " ein großer Spielraum
eingeräumt worden ist. Dem „iütihäd " wurde in der Tat nicht nur eine
den anderen Rechtsfindungsprinzipien (Quran, Sunna, Konsensus) über-
geordnete Rolle zugesprochen; vielmehr wurde das Praktizieren des „iüti-

häd" in bezug auf die endgültig bestimmten (qateiyya) :§ariea-Regelungen

Nädiya äarif ai-eUmari, al-etihäd l-isläm, Beirut 1986, S. 13 und Wael B.
On the Origins of the Controversy about the Existence of mujtahids and the Gate of
Ijtihad, in: Lau, and Legal Theory in Classical and Medieval Islam, Hampshire
1995,S. 132.

3) Vgl. eAbd al-üabbär	 garb, usül al-hamsa, hrsg. von 'Abd al-Karim
Ttmän, Kairo 1965, S. 125-126 und Abü Hämid al-üazält, al-iqtisäd 1-ietiqäol, Bei-
rut 1969, S. 221-227.

4) Abü liämid al-öazäli, ca-mustelä, Bd. 2, Kairo 1937, S. 101.
5) Muhammad Maerüf 	 ilä 'Um usül al-figh„ Damaskus

1963, S. 37 ff.
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thematisiert und sogar im Zusammenhang mit den Glaubensangelegenhei-

ten (leid ad-din) kontrovers diskutiert. 6 )
Im folgenden Aufsatz wird der Versuch unternommen, nicht nur die ein-

gebürgerte „iütihiid "-Vorstellung der etablierten u?iiiiwan miteinzubezie-
hen, sondern auch die Meinung anderer muslimischer Gelehrter im Zusam-
menhang mit dem Thema „ijtihäd" zu berücksichtigen. Hier wird nur die

sunnitische „iütihäd "-Debatte dargestellt, und zwar als ein Ansatz zu wei-
teren, vertieften und konfessionsübergreifenden Untersuchungen.

II. „etihäd" - Ausdruck der Meinungs- und Religionspluralität
unter den Muslimen

Wie Wael B. Hallaq in bezug auf die,, 2tAl al-fiqh" als Ganzes feststellt')
läßt sich auch über den „iütihäd ", auf den die eia-Wissenschaft zugeschnit-
ten ist, ․ ) die Aussage machen, daß er ein System der Interpretation ermög-
licht, das das weite Spektrum der heterogenen Sichtweisen innerhalb des is-
lamischen Glaubens umfaßt. So gesehen ermöglicht das Prinzip „iütihä4 "
eine religiös begründete Pluralität innerhalb der muslimischen Ökumene
und rechtfertigt verschiedene Rechtsausübungen. Ganz ähnlich stellt
I. Goldziher die Beziehungen innerhalb verschiedener islamischer Rechts-
schulen (madähib) dar:

Von allem Anfang hegen die Vertreter dieser voneinander abweichenden
Rechtsübungen die unverbrüchliche Überzeugung, daß sie, auf demselben
Grunde stehend, einander gleichberechtigt derselben Sache dienen. In diesem
Sinne begegnen sie einander mit gebührender Wertschätzung [...J Der über-
tritt von einem madhab zum anderen, wie er leicht aus Zweckmäßigkeitsrück-
sichten erfolgen kann, ruft keine Veränderung des religiösen Status hervor und
ist auch mit keinerlei Frömmigkeit verbunden. 9 )

In den u,s12/-Werken wird besonders hervorgehoben, daß der Muslim
keiner bestimmten Rechtsschule unterstellt ist und jederzeit zu einem
anderen madhab wechseln kann. Nach Auffassung des zeitgenössischen
syrischen Rechtsgelehrten az-Zubaili kann ein Muslim jederzeit - vor

6) Siehe Saif ad-Din al-Ämidi,	 fi	 Bd. 3, Kairo 1374 h,
S. 146 ff.

7) Vgl. Wael B. Hallaq, uül al-figh: Beyond Tradition, in: Law and Legal Theory
in Classical and Medieval Islam, Hampshire 1995, 5. 178-179.

8) Benjamin Jokisch, Islamisches Recht in Theorie und Praxis. Analyse einiger
kaufrechtlicher Fatwas von Taqrd-Din Ahmad b. Taymiyya, Berlin 1996, S. 209.

9) Ignaz Goldziher, Vorlesungen über den Islam, Heidelberg 1925, S. 48.
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oder nach der Verwirklichung einer Rechtsregelung - einen Richtungs-
wechsel - sei es ein totaler Wechsel ( kulliyy an ) oder ein Teilwechsel
(üuz'iyyan) - unternehmen. Diese Ansicht sichert einen freien Spielraum
für den Muslim innerhalb der vier etablierten sunnitischen Rechtsschulen.
Az-Zuhaili geht sogar noch einen Schritt weiter und sieht keinen Grund,
warum der Muslim seinen religiösen Verpflichtungen nur im Rahmen von
vier etablierten Rechtsschulen nachgehen muß. Nach seiner Meinung hat
ein Muslim die freie Entscheidung innerhalb der islamischen Glaubensge-
meinde. Er kann sich jederzeit einer anderen Rechtslehre bzw. einer anderen
Rechtsautorität anschließen. 10) Die folgenden Kapitel werden sich mit den
rechtstheoretischen Themen befassen, die eine solche freie Religions-
entscheidung innerhalb der k§ariea ermöglichen. Zunächst wird jedoch
untersucht, bis zu welcher Grenze sich das Praktizieren des „iütihM" aus-
spannen läßt.

„eihäd " -Räng e

Die Idee der Klassifizierung des „iütihEtd " bzw. des meahid (Pl.
ni4tahidün; besonders qualifizierter Rechtsgelehrter) in Ränge und Grade
taucht im Sprachgebrauch des u,sidi erst ab dem 5./11. Jh. auf. Das heißt
nicht, daß das Konzept der „Kategorien" ( ktbaqä t ) vor diesem Zeitpunkt
bei den Gelehrten nicht bekannt war. Aber die Anwendung dieses Konzepts
auf den „iütihäd " und die Klassifizierung der mu 'ütahiditn in verschiedenen
Kategorien kommt zum ersten Mal bei den u,silliyyitn des 5./11. Jh. vor. 11 )

Je nachdem wo der muütahid auf der Skala der „ tihäd "-Qualifikation an-
zusiedeln ist, wird er unterschiedlich bezeichnet. Die Einstufung des
muütahid und die entsprechenden Bezeichnungen unterscheiden sich im De-
tail von einem zum anderen usül-Werk. Sie laufen aber im großen und gan-
zen auf das folgende hinaus. 12)

10)Vgl. az-Zubaili, ufil al -fiqh al -islämi, Bd. 2, S. 1137-1141.

11)Vgl. Hallaq, Was the Gate of ljtihad closed? in: International Journal of Middle

Fast Studies, 16/1, Cambridge 1984, S. 29.
12 ) Zu den verschiedenen Versionen vgl. üaläl ad-Din as-Suyei: kitäb ar-radd

ealä man aladay ilä 1 -ard wa üahila anna 1 -i`jtihä,d fi kull ea,9r farcl, hrsg. von Hain

al-Mays, Beirut 1983, S. 112 ff., Ibn Qayyim al-öawziyya, ieläm al -muwaqqiein

rabb al -eälamin, Bd. 4, hrsg. von M. M. eAbd al-IJamid, Kairo 1955, S. 212 ff., az-

al -fiqh, al -islämi, Bd. 2, S. 1079 ff., Muhammad 1:lasan Haytü, al -

iütihäd wa tabaqät muütahidi :4-§äfieiyya, Beirut 1988, S. 16ff. und al -ITmari, al-

iütihäd fi 1-isläm S. 173 ff.
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- „ meahid mustaqill " bezeichnet den höchsten Grad der , igtikeui "-Qualifi-

kation. Ein „ muütahidmustaqill " praktiziert den „ «sowohl im Bereich

der Rechtsmethodologie (uAl al-fiqh ) wie auch im Bereich der abgeleiteten

Rechtsentscheidungen ( aly,käm al-fiqhiyya allar`iyya ) . Er entwickelt un-
abhängig von der Zugehörigkeit zu einer Rechtsschule bzw. einem Rechtsge-
lehrten seine eigenen Methoden bei der Rechtsfindung und ist entsprechend
selbständig in seinen Rechtsentscheidungen. Zu dieser Kategorie werden die
Rechtskenner der ersten Generation ( fuqand a,s-paigtba ) und die soge-
nannten Gründer der vier etablierten sunnitischen Rechtsschulen gezählt.
- auf dem zweiten Rang steht der » muütahid mutlaq" , der zwar eigenständig
und ohne Bezug-nahe auf eine Schulrichtung Rechtsurteile fällt, j och
keine eigenen Rechtsfindungsmethoden entwickelt. Er fielt seine eigen-
ständigen Urteile anhand der Rechtsfindungsrnethodik, die schon durch
die etablierten Rechtsautoritäten entwickelt worden ist. Unter diese Kate-
gorie fallen die großen Rechtsgelehrten der jeweiligen Rechtsschulen. Zu
diesen Gelehrten gehören z. B. der lbanafitische Abü Yüsuf (st. 731), der
mälikitische a1-lÄmiri (st. 819), der gelltische a1-Buwaig (st. 846) und der
Aanbalitische Ibn Taymiyya (st. 1328).
- weiter unten auf der Skala steht dann der „ metahid 1-madhab " , der sich
in seiner Rechtsauffassung auf eine bestimmte Rechtsschule bezieht und
nur in den sich neu ergebenden Fällen ein Urteil fällt, und zwar anhand
der vorhandenen Rechtsregelungen der jeweiligen Rechtsschule.
- dann kommt der muütahid at-tare,4« , der imstande ist, die vorhandenen
Rechtsaussagen innerhalb einer bestimmten Rechtsschule miteinander zu
vergleichen und eine von ihnen vorzuziehen.
- auf der untersten Stufe der Skala steht der metahid allatwe" , der aus-
schließlich die Rechtsaussagen einer bestimmten Rechtsschule bearbeitet
und weitergibt.

Welcher „iütihütd "-Rang ist noch erreichbar?

Die „ iüttih,äd "-Grenzen der drei letzteren muütahidün (metahid
l-madh,ab, muütahid at-tarM, muütahid al-fatevä ) sind fließend, und da-
her werden sie von einigen Gelehrten in eine Kategorie „muütahid fi 1-
madhab " eingeordnet. 13) Nach der gängigen Definition des „ etihüd " kann
man die drei letzteren muütahidün nur im übertragenen Sinn als solche be-
zeichnen. Sie sind in der Tat keine mu4tahidiin , die sich um die Ermittlung
der ;§arra-Regelungen bemühen. Sie setzen sich vielmehr auf unterschied-

13) Dazu vgl. al-Tmari al-»tihäd 1-isläm, S. 181 ff.
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liehen Qualifikationsebenen nur mit den Rechtsaussagen der jeweiligen
Rechtsschulen auseinander. Der Definition nach ist das kein „iütihäd ".
Ibn Qayyim al4awziyya charakterisiert sie als „Kleingelehrte" Culcond
aHawdif) , die zwar keinen „iütildr,d "-Titel beanspruchen, aber sich auch
nicht als mugallid (gewöhnlicher bzw. nicht als muütahid qualifizierter Mus-
lim) bezeichnen. 14 )

Der Rang des „mujtahid mustaqill", in dem der muütahid sowohl in
der Methodologie des Rechts wie auch bei der Rechtsfindung selbständig
handelt, soll der „iütihäd "-Definition nach zu erreichen sein; zumal die
u,sidiyyün selber einräumen, daß sich der muütahid über jegliche Schulrich-
tung und Rechtsautorität hinwegsetzen kann. 15) Einige Gelehrte bringen
ihr Streben nach der Kategorie des „meahid raustein" implizit zum Aus-
druck, indem sie das Fehlen der „ etihäd "-Qualifikation, die die „Schul-
gründer" hatten, in der späteren Zeit bedauern. 16) Sie sehen den „*ihild "
nicht nur als ein Rechtsfindungsinstrument für neugegebene Fälle an, son-
dern sie verstehen ihn auch als eine selbständige Bearbeitung derarra-
Quellen, d. h. ohne daß der mujtah,id sich auf eine bestimmte Rechtsschule
(bzw. eine bestimmte Rechtsmethodologie) beschränken muß. 17) Jedoch
hält kein u;9121-Gelehrter die Existenz eines „muütahid raustein" nach der
Etablierung der vier sunnitischen Rechtsschulen explizit für möglich. As-
Suyüti (st. 1505), der zu den leidenschaftlichsten „iütih,äd "-Anhängern ge-
hört und sich selbst als „muütahid mutlaq" bezeichnet, meint, daß die Ka-
tegorie „ muütahid mustein" nicht mehr existiere; und wenn man versuche,
diesen Rang zu erreichen, sei das weder erlaubt noch machbar. 18 )

Nach den neusten Forschungen der Islamwissenschaft spricht man auch
von einem stillschweigenden Konsens der muslimischen Gelehrten darüber,
daß es im islamischen Rechtsfindungssystem keinen Platz mehr für eine
weitere Methodenlehre bzw. Rechtsschule und folglich für einen „m4tahid
musteill" gibt. 19)

14) Vgl. Ibn Qayyim al-öawziyya, itläm al -muwaqqiein, Bd. 4, S. 213 und al-
gimari, al -iütihäd fi 1 -isläm, S. 181-183.

15)Vgl. as-Suyüti, ar-radd talä, man altdada ilä l -a,r1 , S. 132 bzw. 141 und az-
Zuhaili, ü 1 al -fiqh al -islämi, Bd. 2, S. 1135-1136.

16) Hierzu vgl. Mubammad al-Hudari, täre, at -tagrie al -islämi, Kairo 1926,
S. 204 ff., Abd al-Muneim an-Nimr, al -iütihäd, Kairo 1987, S. 200, al-limari, al-

4tihäd fi 1 -isläm, S. 193 und az-Zuhaili, 141761 al -fiqh al -islämi, S. 1033- 1034.
17)Vgl. ebd. und az -Zuhaili, usül al -fiqh al -islämi, Bd. 2, S. 1086.
18)Vgl. as-Suyütli, ar-radd ealä man ahlada ilä 1-arc 1 . 	 S. 116.

19) Vgl. Hallaq, On the Origins of the Controversy about the Existence ofitfujtahids
and the Gate of Isitihad, in: Law and Legal Theory in Classical and Medieval Islam,

S. 132.
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Rang des „meahid muflaq

Bei einer genaueren Beobachtung der Diskussion über das kontrov

Thema „Schließung des Tors des iüti s (ineeidüd bäb a1-ietihüd ) 2°)läßt sieh

konstatieren, daß sowohl die Vertreter dieser These wie auch ihre Gegner
sich um das Weiterbestehen der „i 'üti	 "-Kategorie eines rnetahid

mugaq" streiten. Weder möchten die Fürsprecher dieser These den
der unteren Ränge bestreiten, noch wollen die Gegner in ihrer

Darlegung bis zur Ermöglichung des „ ihitel"-Rangs eines "mit ahid mu-

stagill" gehen. J. Schacht, der in di r Au- inanden*tzung von der Schlie-
ßung des Tors des i " ab dem 4./9. ,111. au .ht, formuliert seine

These wie fol

By the beginning of the fourth century of the hijra (ahmt A. D. 900), however,
the point had been reached when the scholars of all schools feit t hat all essentid
questions had been thoroughly discussed and finally settled, and a t•On8eRSUS

gradually established itself to the effect that from that time onwards no one
might be deemed to have the necessary qualifications for independent reason-
ing in law, and that all future ; *tivity would have to be eonfined to the expla-
nation, application, nd, ;t the most, interpretation of the doctrine as it had
been laid down once and for all.)

Er bestreitet hierbei nicht das , ‘--Praktizieren in Form von „Er-
klären" „,Anwenden" und „Interpretieren" der vorhandenen Rechtsrege-
lungen - eine Aufgabe, die durch die drei unteren „, ititihiki "-Kategorien
(muitahid fi l-madhab, meakid at-tarii1)„ meahid a1-faterä ) erfüllt
wird. Er stellt explizit die Aktivität des „„elihäd" als eine Methode zur ei-
genständigen Rechtsfindung bzw. die Existenz des „nettetahid mujiaq" in
Frage.

20) Bei dieser Thematik geht es darum, ob nach der Etablierung der vier sunni-
tischen Rechtsschulen (ca. Anfang des 4. Jh. n. H.) der „ iütihild" weiter praktiziert
wurde. Die älteren Forscher wie J. Schacht und Th. W Juynboll argumentierten für
die „insidäd b'Ea) cd-iütihäd-These". Dazu vgl. Josef Schacht, An introdurtion to Is-
lamic Lau), Oxford 1984, S. 69-71 und Th. W. Juynboll, Handbuch des iRlami.echen
Gesetzes, Leipzig 1910, S. 32-35. Der neueste Stand der Forschung zeigt allerdings
das Gegenteil und geht vom Weiterbestehen des Prinzips „iiiiihM" im islamischen
Rechtsfindungssystem aus. Dieser Standpunkt wird besonders vehement von Hal-
laq vertreten. Hierzu vgl. insbesondere die zwei Artikel von ihm: W, the Gate of
Itjihad closed? in: International Journal Middle East Studies, 16/1, 5. 3-41  und On
the Origins of the (Jontroversy about the Existence of Mujtahids and the Gate of Itjihad,
in: Law and Legal Theory in Clas,sical and Medieval Islam, 5. 129-141.

21) Schacht, An Introduction to Islarnic Law, S. 70.
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Wael B. liallaq, der Schachts Standpunkt vehement ablehnt und für ein
permanentes Praktizieren des „iüti,h,Etd " durch die islamische Rechtsge-
schichte hindurch argumentiert, gesteht zu, daß der „ijtihild" im Sinne
der Entwicklung eigenständiger Methodenlehre und der muütah,id von der
Größe wie der eines Abü 1.1anifa und ag-Aifiei aufgehört haben zu existie-
ren.22) Die Befürworter des „iütihäd" innerhalb des muslimischen Gelehr-
tentums wagen auch nicht — auf keinen Fall explizit — bis zur Grenze eines
„metahid musteill" zu gehen. Stellvertretend für diese wurde bereits
as-Suyer (st. 1505) zitiert, der das Erlangen des Rangs eines „mujtahid
mustaqill« weder für machbar noch für religiös vertretbar hält. 23 )

Die neuesten Untersuchungen in der islamischen Rechtsgeschichte zei-
gen also eine Kontinuität beim Praktizieren des „iütihüd " bis zum Grad
des „rnujtahid muplaq «.24) „Würde man hier die These vom Aussterben des
iwg.tihäd vertreten, müßte man die gerade auf den meahid mutlaq zugeschnit-
tene usül-Wissenschaft für überflüssig erklären. " 25) Der usül sieht in der
„insidEtd btb ai-iütihäd-These" eine leere Behauptung, die weder durch die
)§arra-bezogenen Argumente noch mit der Ratio zu beweisen ist. 26) Für
ihn ist der „iütihäd "eine religiöse Aufgabe, zu der jeder Muslim verpflichtet
ist, solange kein anderer sie ausgeführt hat (farcl kifäya) .27 ) Die Frage ist
nun, wie weit der „muütahid mutlaq" vom Prinzip „iütihäd " Gebrauch ma-
chen kann.

Spannweite des „iütihäd"

Dem noch immer von dem usitii gepflegten Standpunkt zufolge ist der
„nass" (islamisch-textliche Grundquelle; Quran, Sunna) die primäre Quelle
bei der Rechtsfindung. Als ein weiteres Rechtsfindungsmittel wurde das
Prinzip „iümäe " eingeführt. 28) Da die Quran- bzw. Had-Texte nicht alle

22) Vgl. Hallaq, Ölt the Origins of the Controversy about the Existence of Mujtahids
and the Gate of ljtihad, 5. 132-133 bzw. 136.

23) Siehe oben, Anm. 18.
24) Hierzu vgl. insbesondere die zwei Artikel von Hallaq: Was the gate of Ijtihad

closed? in: International Journal of Middle East Studies, 16/1 und On th,e Origins of the
Controversy about the Existence of Mujtahids and the Gate of Ijtihad , in; Law and Legal
Theory in Classical and Medieval Islam.

25) Jokisch, Islamisches Recht in Theorie und Praxis, S. 209.
26) Vgl. Mubammad Sald al-Bäni, eurnda at-talyril fi, t-taglid wa 	 Damas-

kus 1923, S. 62.
27) Siehe as-Suyüti, ar-radclealä man aljlada ilä, l-ar4 . S. 67 ff.
28 ) Vgl. ad-Dawälibi, al-madhal ilä ilm u,sül al-figh, 5. 37-38.
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Rechtsfälle - auf jeden Fall nicht die neu gegebenen Fälle - abdecken, und

der „enif " nur noch bis zur Zeit des zweiten Kalifen eUmar nachprüfbar

und dementsprechend beweiskräftig ist,29 ) haben sich im Laufe der islami-
schen Rechtsgeschichte neue Begriffe innerhalb des sunnitischen Rechts-
findungssystems etabliert. Zuerst wurde jegliche Anstrengung zur Lösung
eines neu gegebenen Rechtsfalls, der weder durch einen „na ,9,9 " noch durch

einen „enge " abgedeckt ist, als „rdy "bezeichnet. Der „ ra'y heißt Rechts-
findung anhand eigener Meinung, aber im Rahmen der ,§arYa. 3°) In diesem

Sinn hat man dann das Prinzip qiyä8" entwickelt. "Qiyä8" heißt die Über-

tragung der Regelung (kuhm) des Ausgangsfalls (a1) auf den Zielfall (fw.' )

mit Hilfe einer logischen Schlußfolgerung. 31 ) So wurden weitere Rechtsfin-

dungsprinzipien wie z. B. „istih. 8 -an " (Abweichung von der „qiyä$ "-Rege-
lung wegen eines vorteilhafteren Grundes) und „i8ti/ä4" (Rechtsfindung
aufgrund des Allgemeinwohls) eingeführt.) Hierbei bezeichnet der Sam-
melbegriff „iütihäd" jegliches Rechtsfindungsverfahren, das sich in der
Praxis je nach dem Rechtsfall in Form von „rdy ", Aiyis ", »ieetibein"
und „istiesie," präzisiert.33) Alle vier sunnitischen Rechtsschulen haben
sich auf die eine oder andere Weise dieser „etihäd "-Mittel bedient. Wäh-
rend die für ihre freie Rechtsinterpretation bekannten I Janafiten und mit
ihnen die ilfälikiten und ebenso die &efieiten die oben nannten Rechtsfin-
dungsmittel großzügig verwenden, beziehen sich auch die „nae "-treuen
Hanbaliten in ihrem Rechtsverständnis häufig darauf und insbesondere
auf das Prinzip „isti,s/ä1.2, " bzw. „ma,slalba ".34 )

Gemäß dem allgemein vertretenen Standpunkt in allen Schulrichtungen
liegt der „iütihitd" in der Reihenfolge hinter » nass" und „enif ". Das heißt,
der muütahid kann sich erst dann auf das Prinzip „ iütihäd" beziehen, wenn
kein „nae" und kein » i'ütnif " vorhanden sind.) Eine genaue Beobachtung
der usid-Diskussionen in diesem Zusammenhang zeigt aber, daß diese Rei-
henfolge so nicht stimmt. Ganz im Gegenteil, man räumt dem "iütihäd" in

29 ) Vgl. Mus ,tafä Abmad az-Zarqä7, al-ist41413, wa	 al-munealafi ,e-§arra
/-idämiyya, Damaskus 1988, S. 14 und 'Abd al-Latrf as-Subki/Mubarnrnad 'Ali es-
SeisiMutammad Yüsuf al-Barbarr, Pfeil; at-tairr al-islämi, Kairo 1939, S. 97
bzw. 137.

39 ) Siehe az-Zarqä',	 wa	 al-mursala, S. 58.
31) Ebd., S. 16.
32) Zu diesen rechtsmethodologischen Begriffen und ihren Anwendungsrahmen

siehe u. a. az-Zarqä9 ,	 wa	 al-mursala, S. 58-60.
33) Vgl. al-Tmari, al-iütihäd	 S. 29 ff. und ad-Dawälibi, al-mad41 ilä

'um ul al-fiqh, S. 38-39.
34) Ebd., S. 60-80.
35) Vgl. Anm. 28.
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der Praxis eine übergeordnete Rolle innerhalb des Rechtsfindungssystem.s
ein. Der usüti, meidet zwar eine konkrete Aussage, jedoch gesteht er implizit
diese Rolle für den »itihäd" in verschiedenen Diskussionsbereichen, die in
den folgenden Kapiteln erörtert werden, zu. 36 )

„iüt "gegen ,saltitba bzw. Rechtsautoritäten

Die in den uM-Werken geführten Diskussionen über die islamischen
Rechtsquellen bzw. Rechtsfindungsmittel lassen erkennen, daß der
ntuütahid bei seiner Ermittlung der Ä§arra-Regelungen nur den Quran, die
Sun,na, den „iijmä"« und die schon anerkannten Rechtsfindungsmittel wie
„qiyäs ", „istilt8ä n," etc. zu beachten hat.37) Daraus folgernd braucht er
bei seinem „etiha- cl" z.B. die Rechtsauffassung eines ,galitibi, nicht unbe-
dingt zu berücksichtigen. Die Ansichten der salAba wurden zwar im isla-
mischen Rechtsfindungssystem sehr stark geachtet;) sie konnten sich
aber nie als ein Rechtsfindungsmittel neben Qurctn, Sunrta, „iürnif " und
n qiyits " durchsetzen. Die Rechtsbestimmung eines ?a13,älyi, ist lediglich sein
„iütih,äd "; und ein anderer mealticl kann anhand seines eigenen „ etilteicl"
eine andere Meinung als die des sah. äbi vertreten. Es sei denn, daß ein Kon-
sens unter den I9ahäba besteht. Dann wird die Rechtsauffassung der ,salgtba
als eine rechtsentscheidende Kategorie verstanden, der man sich nicht wi-
dersetzen darf; und zwar auf Grund der „Beweiskraft" (tuüüiyya) des
, a )

So gesehen hat der meakid ebenso die Möglichkeit, eventuell gegen die
Rechtsentscheidung einer etablierten Rechtsautorität — wie die der soge-
nannten Schulgründer — zu entscheiden.0) Er ist nicht verpflichtet, die

36) Der umstrittene banbalitische Rechtsgelehrte at-Tawe (st. 1316) gehört
zu den wenigen Gelehrten, die explizit dazu stehen. Er bezeichnet das Prinzip
„maelalia" als das gewichtigste Beweismittel im islamischen Rechtsfindungssystem;
vgl. Mubammad Abü Zahra, ibn 1.banbal, 4agatthu wa ätäruhu, ärä'uhu wa fiqhuhu,
Kairo o. J., S. 305. Ibn Qayyim al-öawziyya (st. 1350) sieht ebenfalls das „ melab,a"-
Prinzip als die Grundlage der A§arita-Regelungen an und bezeichnet jegliche Rege-
lungen, die gegen das Allgemeinwohl verstoßen, als nach der )§aria nicht vertretbare

Urteile; vgl. Ibn Qayyirn al-öawziyya, Cern al-muwaqqiein, Bd. 3, 5. 14-15.

37) Hierzu vgl. az-Zubaili, 	 al-islämi, Bd. 2, S. 1110 und az-Zarqä',

?na	 al-mursala, 5. 11 ff.

38) Siehe ad-Dawälibi, al-mac113,a1 ilä 	 al-fiqh, S. 86.

39) Vgl. ebd. und al-Cazäli, al-mustaslä, Bd. 1, S. 121-122.

40) Hierzu siehe an-Nimr, al-etihäd, S. 200, und a1-ljudari, täre, at-taärie

S. 204-205.
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Rechtsbestimmung eines Schulgründers als d letztrichtige Wort zu ak-
zeptieren, zumal die „Schulgründer" selber ihre Fehlbarkeit eingestanden
und es stets abgelehnt haben, daß man ihnen blind folgt. 41 ) So fordern die

Gelehrten eindeutig zu einem „iütihäd" auf, der auf der gleichen Ebene
wie der der „Schulgründer" steht. 42 ) Die Übernahme der Rechtsbestim-
mung eines Schulgründers, ohne sie zu überprüfen und ihm eventuell wider-
sprechen zu dürfen, würde heißen, daß man ihn mit dem Propheten gleich-
setzt, was den islamischen Grundsätzen widersprechen würde. 43 )

üt . lid« gegen

In der sunnitischen Rechtsmethodologie wird dem	 * in der einen
oder anderen Form eine besondere zdeutung als das dritte Rechtefin-
dungsmittel nach Qurcet und Sun= beigemessen. Manche tere Gelehrte,
u. a. ad-Cazitli, gehen so weit, daß sie dem „engtet" mit Verweis auf dessen
Nicht-Abrogierbarkeit im Gegensatz zu Qurart, und Summ faktisch den
höchsten Rang im islamischen Rechtsfindungssystem einräumen. )
Käme ein „iiintät" unter er Voraussetzung, daß alle seine Grundbedingun-
gen (awhen) erfüllt sind, in bezug auf eine bestimmte Regelung zustande,
könne man, bezogen auf ebendiese Regelungen, keinen „eti " mehr
praktizieren.46) Denn ein „eint " kann weder abrogiert werden noch abro-
gieren (ctl-emäe lä yttnsaib, wctlä yttn3c4, bih ) .46) Die Mehrheit der Rechtsge-
lehrten definieren den „iünter als die „Übereinstimmung aller i`ütihäol-qua-
lifizierten Gelehrten einer Zeitepoche über eine jarra-Regelung".) Von
dieser Definition ausgehend zählen sie dann, in unterschiedlicher Anzahl
und Version, die Grundbedingungen (arkän) für das Zustandekommen
des „emüte" auf. Sie laufen im großen und ganzen auf folgendes hinaus:)

41) Ebd. und Mubammad b.	 ag-äawkäni, irääd	 ilä talzgiq al -1aqq min
*dm al-u,sül, Kairo 1349 h, S. 236.

42) Vgl. agSawkäni, irääd al-fu13,ü1 , S. 236-237, an-Nimr, a1-iütihäd 5. 200 und
usül al-fiqh al-islämi, Bd. 2, S. 1086.

43) Siehe ag-äawkäni, irääd	 S. 237.
44) Siehe Jokisch, Islamisches Recht in Theorie und Praxis, 5. 143.
45) Vgl. 'Abd al-Wahhith gang %int usül al-fiqh, Damaskus 1992, 8. 46-47.
46) az-Zuhaili, utsel al-fiqh al-islämi, Bd. 1, 5. 538.
47) Siehe u. a. Halle %int ul al-fiqh, S. 45 und az-Zuhaili, 	 ,

Bd. 1, S. 490.
48) Hierzu vgl. klang 'Qm will al-figh, 8. 45-46 und az-Zubaili eia al-fiqh al-

islämi, Bd. 1, S. 491-536.
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a) Der „emd" kann nur in einer Zeit zustandekommen, in der einige
meahidün vorhanden sind. In der Zeit des Propheten beispielsweise
kann es keinen „end "gegeben haben. Denn in dieser Zeit war der Prophet
die einzige ,§ariea-Instanz.

b) Die Übereinstimmung muß unter allen muslimischen muOtahidün
stattgefunden haben. Ein Konsens der Mehrheit oder aller muütahidün ei-
ner Region bzw. einer Rechtsschule ist kein „iümöte".

c) Jeder einzelne am „emäe "beteiligte mu§tahid muß seine Meinung be-
züglich der jeweiligen Regelung eindeutig zum Ausdruck gebracht haben.

Der neueste Stand der Forschung bei den muslimischen Gelehrten hält
das Zustandekommen des „ entifte " unter den angeführten Bedingungen aus
logischen Erwägungen bzw. praktischen Gründen für nicht realistisch und
sieht die Diskussion über das Thema „iümäe" in den witi-Werken als eine
rein exemplarische (mitäti) bzw. theoretische (nagtri) Auseinanderset-
zung an.49) Ein Zustandekommen des „end " in der Zeit der ,salAba, in
der die ;.§arra-Kenner noch nicht verstreut waren, sei zwar vorstellbar, 50 )
aber nicht gewiß, 51 ) zumal jeder angebliche Konsens dieser Zeit in der Tat
eine Übereinstimmung der anwesenden Ä§arra-Kenner bei der Beratung
über den jeweiligen Fall gewesen sei und nicht ein Konsens der individuellen
Aussagen aller A§arra-Kenner dieser Periode. 52) In diesem Sinne bezeichnet
Abmad b. Hanbal die Überlieferer des „iümif " als Lügner und sagt weiter,
man könne nicht vom „iüncete“ bei einer Regelung sprechen; man könne
höchstens davon sprechen, daß man keine Gegenmeinung bezogen auf die
jeweilige Regelung kenne. 53 )

Die Mehrheit der Gelehrten spricht allerdings vom Zustandekommen.
des „emät ‘` in mehreren Fällen, wie z. B. der Ungültigkeit des Heiratsver-
trags zwischen einer Muslimin und einem Nichtmuslim. Diese Übereinstim

mungen beziehen sich jedoch auf die Regelungen, denen ein „nass" zu-
grunde liegt (yaetamid ealä na s 'gar%) . Die Regelungen, die nur durch freie
Rechtsfindung gefaßt worden sind (al-masä'il al-iütihädiyya al-bab,ta) ,
können kaum Gegenstand des „iünde " sein. Aus diesem Grund beschränkt
a§-äitfri das Zustandekommen des „ emäe " auf den Bereich der eindeutig re-

49 ) Vgl. u. a. Muhamrnad Abü Zahra, usid al-fiqh, Beirut o. J., S. 193 ff., Halläf,

'am uül al-fiqh, S. 50 ff. und az-Zuhaili, uü/ al-fiqh al-islämi, Bd. 1, S. 578 ff.

5e) Abü Zahra, u?fil al-fiqh,, S. 193.
51) Mubammad	 ai-fiqh, Kairo o. J., S. 278.

52) 2442-41 al-fiqh, S. 50.
53) Vgl. Abt Zahra, uZl al-fiqh, S. 193 und az-Zutiaili, wird al-fiqh al-islämi,

Bd. 1, S. 574.
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ligiösen Angelegenheiten wie die Glaubensgrundlagen (uAl ad -din ) und
das Gebetsritual.")

In diesem Sinne versucht man auch die Definition des „emät" nach al-
üazäli zu verstehen. Al-Cazäli definiert den „ " als „Übereinstimmung
aller Muslime bezüglich einer religiösen Angelegenheit".) Die Überein-
stimmung aller Muslime sei nur im Bereich der eindeutig religiösen Angele-
genheiten nachvollziehbar. Das Miteinbeziehen der nicht-qualifizierten
Gelehrten bzw. des gewöhnlichen Muslim (mm) in den „ernte" über
eine Regelung, die nur ein metakid fassen könne, sei widersinnig. 56 )

Den bisherigen Ausführungen zufolge ist ein Widerspruch zwischen ei-
nem „iütihäd "und einem » ernte "im Bereich der praktischen religiösen An-
gelegenheiten ( al -fariyya) nicht wahrscheinlich. Der „etihetd"
im Bereich der Glaubensgrundlagen und ein eventueller Widerspruch zwi-
schen dem ». i4tihäd" und dem „ i/mä. « auf diesem Gebiet werden im dritten
Teil der Arbeit erörtert. Der Widerspruch zwischen einem » etihäd" und
einem „iöntri" im Bereich der eindeutigen religiösen Vorschriften, denen
ein „nae " zugrunde liegt, ist im Grunde ein Widerspruch zwischen dem
„iütihäd " und dem otae «. Dieses Thema wird im folgenden Kapitel disku-
tiert.

„iütihäd" gegen „nes"

Der Frage, ob der muötahid in der Lage ist, eine eventuelle Entscheidung
gegen den „ne,9" zu treffen, kann man in den ui-Werken hauptsächlich
bei der Diskussion über das Thema „Widerspruch zwischen Allgemeinwohl
und na" (talärud al -melda ma'a n-na) nachgehen. Den Quellen zufolge
sind sich die Rechtsgelehrten einig, daß das Allgemeinwohl (ma,s/aha) die
Grundlage für die A§ari`a-Regelungen ist. 57) Das Allgemeinwohl spiegelt
sieh in der Bewahrung der Ziele (maqiisid ) des Gesetzgebers (gäri: Gott)
wider,58) die sich wiederum in der Bewahrung der fünf Güter ausdrücken,
deren Erhalt höchstes Anliegen individuellen und gemeinschaftlichen

54) az-Zubaili, usül al-figh, al-islärni, Bd. 1, S. 573.
55) al-üazitli, al-9nustchsfä, Bd. 1, S. 101.
58) az-Zubaili,	 al-islämi, Bd. 1, S. 490.
57) Vgl. Ibn Qayyim al-äawziyya, ieläm a2-muwaqqiein, Bd. 3, S. 14, Abü Isbäq

ag-äätibi, al-muwäfaqät fi usäl a -garra, Kairo o. J., Bd. 2, S. 54, Mubammad Sald
Ramaclän	 daweibit	 g-garra cd-idämiyya, Beirut 1977, S. 73 und
an-Nimr,	 S. 100.

58) alt4-azilli, al-mustaeä, Bd. 1, S. 140.
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Handelns sein muß, dem Schutz von Religion/Gottesdienst/Kultus (clin),
des menschlichen Lebens (nafs), der Vernunft (aq1), der Nachkommen-
schaft (nasi) und des Eigentums (inäi) . 59) Eine kontroverse Diskussion
bricht erst dann aus, wenn der Schutz dieser Güter bzw. das auf ihrer
Grundlage konstruierte Allgemeinwohl (ma1ali,a) dem „nffl" wider-
spricht. Darf der mujtahid in so einem Konfliktfall dem Allgemeinwohl
Vorrang vor dem » na" einräumen und gegen eindeutige „nae "-Regelung
den „ " praktizieren?

In der Tat erstreckt sich die Anwendung des „mcksialyt "-Prinzips bei ei-
nigen Rechtsgelehrten quasi-abrogierend auch auf solche Bereiche, die ex-
plizit durch den „na" geregelt sind. Der Name, der häufig in diesem Zu-
sammenhang erwähnt wird, ist der des umstrittenen imnbalitischen Rechts-
gelehrten Nagm ad-Din at-Tawfi (st. 1316). 60) Zunächst muß beachtet
werden, daß at-Tawfi die Aussetzung einer „na,ss "-Regelung durch das
„nmelalle "-Prinzip nur im Bereich der „mueä,2nalEtt" (Handlungen im Be-
reich der Mensch-Mensch-Beziehung) zugesteht. 61 ) Die „eibEtdät " (Handlun-
gen im Bereich der Mensch-Gott-Beziehung) seien ausschließlich der An-
spruchsbereich Gottes; die Menschen könnten in diesem Bereich nichts
ändern. 62) Die Voraussetzungen, die at-Tawfi in seiner Argumentation be-
nutzt, sind folgende: 63 )
—Der menschliche Verstand ist in der Lage, selbständig die Vorteile
(ma,säle ) bzw. die Nachteile (mafäsid) im Bereich der „mueämaet "zu fas-
sen.
—Das Prinzip „ma,91abia " ist aus rein menschlicher Überlegung, ohne dafür
die Bestätigung eines „nae "zu brauchen, ein Rechtsfindungsmittel im Be-
reich der „rndämalät ".
—Das „ma,slakt "-Prinzip ist das gewichtigste Rechtsfindungsmittel in der

(2,riea-Beweisführung.

59) Ebd., ag-äätibi, al-ntuwäfaqät, Bd. 2, S. 10.
60) Darüber, welcher Rechtsschule (maclhab ) er angehörte, herrscht keine Klar-

heit. Während einige sunnitische Gelehrte ihn zu den geiten, bzw. Räficliten zählen,

lehnen die ä`iten dies strikt ab. Ein Teil der lianbaliten zählen ihn zu sich. Einige

seiner Aussagen stimmen aber mit der lbanbalitischen Schule nicht überein. Mehr

dazu vgl. az-Zare', 	 wa	 al-mursala, S. 75-77, Abü Zahra, ibn

itanbal, 5. 304-313 und al-Büti, (lawäbif	 S. 202-215.

61) Vgl. Nagm ad-Din at-Tawfl, risä,la fi	 al-mälikiyya, in: menifa rasdil fi;

usül al-fiqh, Beirut 1324 h, S. 68.
62) Ebd.
69) Vgl. Abü Zahra, ibn hanbal, S. 304 ff. und az-Zuhaili, 1,1,4 al-fiqh, al-islämi,

Bd. 2, 5. 817-818.
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Somit kommt er zu dem Ergebnis, daß der muütahid in einem Konflikt-
fall die Möglichkeit hat, dem Allgemeinwohl Vorrang vor dem „nes" einzu-
räumen.")

Von at-Tawfr inspiriert, vertreten auch einige zeitgenössische Ge-
lehrte65) die Meinung, daß der muütahid im Hinblick auf das Prinzip
„maslaiba" Entscheidungen treffen kann, die mit den eindeutigen Ge-
oder Verboten in Quran und Sunna nicht übereinstimmen. Sie stützen
sich in ihrer Argumentation in erster Linie auf die Praxis der saMba und
insbesondere auf die Rechtsbestimmungen des zweiten Kalifen 'Umar.
Die saly,äba sollen in ihren Rechtsbestimmungen hin und wieder gegen den
„nass " verstoßen haben. 66) Eins der dabei genannten Beispiele ist das Au-
ßer-Kraft-Setzen der badd-Strafe bei Diebstahl durch den Kalifen 'Umar,
was ein eindeutiger Verstoß gegen das koranische Gebot ist. 67 ) Aus diesem
Beispiel und ähnlichen schließen die Anhänger der „iütihäd gegen na,9,9-
These", daß im islamischen Rechtsfindungssystem die Möglichkeit gegeben
ist, mit Hilfe des „ijtihäd " eine "ne,s "-Regelung auszusetzen.)

At-Tawfi (st. 1316) ist zwar als Vertreter dieser These bekannt, jedoch
wurde der Grundstein von einem älteren Gelehrten, al-üazitli (st. 1111), ge-
legt. 69 ) Al-azä,li bindet allerdings die Anwendung des „ma,91akt "-Prinzips
gegen eine „na,s,s«-Regelung an einige Bedingungen. Nach seiner Ausfüh-
rung kann sich ein muütahid erst dann eine Entscheidung gegen eine
„nass "-Regelung leisten, wenn diese Entscheidung mit Sicherheit (qatei)
für das Allgemeinwohl (masial:ba) der Gesamtheit (lculli) der muslimischen

64) Ebd.
65) Vgl. Mustafä, Zaid,	 fi t-tagrie	 wa naüm	 atlaw f

Kairo 1954, S. 31 ff., 'All Hasaballäh, u§ül at -tagrie al -islämi, Kairo o. J., S. 156,
an-Nimr,	 S. 99 ff. bzw. 108 und Ahmad Amin, fair al -isläm, Kairo
1935, S. 289-294.

66) Vgl. eAbd al-Wahhäb tjalläf, rnasädir at -tagrr al -islämi fi -mä lä nct9a
o. 0., o. J., S. 85 ff.

67) Der Fall wird in al -muwaya,' folgendermaßen zitiert: „Sklaven von 1. -fatib stah-
len eine Kamelin (nä,qa) eines Mannes aus Muzaina und schlachteten sie. Diese Ange-
legenheit wurde 'Umar, dem zweiten Kalifen, unterbreitet. Zunächst befahl 'Umar, den
Dieben die Hände abzuschlagen [wie das im Quran vorgesehen ist (5/38)]. Dann sagte
er aber zu 1.-Iä.tib, dem Besitzer der Sklaven: Ich glaube, du läßt sie hungern. Ich werde
dich zu einer hohen Geldstrafe verurteilen. Dann ließ 'Umar ihn den zweifachen Preis
der gestohlenen Kamelin bezahlen." Vgl. Mälik b. Anas, al-muwalla', Bd. 2, Beirut
1985, 5. 748.

68) Vgl. an-Nimr,	 5. 108.
69) Siehe al-üazäli, al -mustasfä, Bd. 1, 8. 141 ff.
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Gemeinschaft notwendig (darüri) ist. 70 ) Als Beispiel wird eine Kriegssitua-
tion angegeben, in der sich Muslime und Ungläubige einander gegenüber-
stehen, wobei die Ungläubigen die muslimischen Gefangenen als Schutz-
mauer benutzen. Greife man die Ungläubigen an, so die Überlegung, wür-
den muslimische Gefangene zu Tode kommen, was aufgrund des Quran-
Textes (4/92, 93) eindeutig verboten ist, ziehe man sich andererseits zurück,
würden alle Muslime von Ungläubigen überwältigt und getötet werden.
Hier kann sich, so al-üazäli, der muütahid zu Ungunsten der muslimischen
Gefangenen für den Angriff auf die Ungläubigen entscheiden. Eine Ent-
scheidung, die das Risiko in Kauf nimmt, daß durch sie Muslime getötet
werden und damit gegen den „n,a,9,9 " verstoßen wird. 71 )

In der Tat führt al-üazäli andere Beispiele an, bei denen der muütahid
auch unter milderen Bedingungen - nicht weil eine „Notwendigkeit"
(4aritra) besteht, sondern weil es einen „Bedarf" (13,ea) dafür gibt - eine
Entscheidung gegen eine „nae "-Regelung aufgrund des „maslalla "-Prin-
zips treffen kann. Der muütahid kann z. B. die Reichen zur Steuerabgabe
verpflichten, wenn es für das Interesse (ma§laha) der muslimischen Kämp-
fer erforderlich ist. 72 )

Abschließend ist in diesem Kapitel noch zu bemerken, daß die Gelehr-
ten, die von einer eventuellen Aussetzung der „nces "-Regelung in einem
Konfliktfall ausgehen, damit auf gar keinen Fall den Verstoß gegen das re-
ligiös festgelegte Ge- oder Verbot legitimieren wollen?) Sie möchten ledig-
lich auf den großen Spielraum des meah,id in seiner Rechtsfindung und
damit auf die Flexibilität der ,,f'ara verweisen. 74 )

arra -Regelungen gemäß Zeit - und Ortsveränderungen

Der hanbalititische Rechtsgelehrte Ibn Qayyim al-öawziyya (st. 1350)
ist wohl der bekannteste Vertreter der These der Veränderung religiöser Re-
gelungen gemäß Zeit- und Ortsveränderungen (taüayyur al -ati,käm bi-

taüayyur al-azmina wa l-amkin,a) . 75 ) Im dritten Band seines vierbändigen

70) Ebd. und az-Zubaili,	 al-islämi, Bd. 2, 5. 806.

71) Vgl.	 ai-mu<stefä, Bd. 1, S. 141 und az-Zubaili, usüi al-fiqh al-

islämi, Bd. 2, S. 806.
72) Ebd.
73) Vgl. an-Nimr, alAtihäd, 5. 295.

74) Vgl. ebd., S. 54.
75) Schon vor ihm hat sich der mälikitische Gelehrte Abmad b. Idris al-Qaräfi (st.

1285) mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Er vertritt eine ähnliche Meinung
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Werks „ ieläm al-mutvaggi'in an rabb al-eälamin" stellt er zunächst die Be-
hauptung auf, daß das Allgemeinwohl (ma,91al.ta) die Grundlage der k'S'fariea
und daher maßgebend für die religiösen Regelungen sei. Eine Regelung,
die dem Allgemeinwohl widerspräche, gehöre nicht mehr zur A «!arra. Daraus
zieht er den Schluß, daß der muütahid in der Lage sei, religiöse Vorschriften
aus zeit- und ortsbedingten Gründen auszusetzen. Er führt dann einige Bei-
spiele an, wie das Prinzip der „Veränderung der religiösen Regelungen ge-
mäß der Zeit- und Ortsveränderungen" schon in der frühislamischen
Rechtspraxis sowohl durch den Propheten wie auch durch die t9 a ä b a
verwendet worden ist. Obwohl das Verhindern des Verbotenen (inkär al-
rnunkar), so Ibn Qayyirn, eine religiöse Aufgabe des Muslim ist, setzte sie
der Prophet selber außer Kraft, als man sie gegen die muslimischen Befehls-
haber (umard), die ihre Gebetsrituale vernachlä,ssigten, verwenden wollte.
Weil das Praktizieren dieser -Vorschrift in der jeweiligen Situation noch mehr
Schaden verursachen und das muslimische Allgemeinwohl hätte verletzen
können. Ganz in diesem Sinn führt er die Handlungsweise seines Lehrmei-
sters Ibn Taymiyya (st. 1328) an, als dieser in Begleitung einiger seiner An-
hänger an betrunkenen tatarischen Soldaten vorbeiging. Seine Begleiter
wollten jene aufgrund der religiösen Vorschrift am Trinken hindern. Der
Großmeister wies sie mit den Worten zurück: Wenn das Trinken sie nun
an der Ermordung der Menschen und der Gefangennahme der Kinder hindert,
laßt sie trinken." Ein weiteres Beispiel in diese ei Zusammenhang ist die Art
der Almosenspende am Ende des Fastenmonats (§aclaqat . Nach ei-
nem Hadit-Text (na«) muß man am Ende des Fastenmonats ein Ø' "
(Hohlmaß schwankender Größe) Datteln (tamr) oder Gerste (Wir) oder
Rosinen (zabib) oder Quark (aqit) als Almosen spenden. Die Festlegung
auf diese vier Nahrungssorten, so Ibn Qayyim, ist darauf zurückzuführen,
daß diese die Hauptnahrungsmittel der Meclinenser gewesen sind. In einem
andern Ort, wo man andere Nahrungsmittel hat, könne man entsprechend
von dortigen Hauptnahrungsmitteln spenden. Er schließt ebenso aus dem
bekannten Timar-Beispiel, in dem dieser die hadd-Strafe bei Diebstahl in ei-
nem Fall aufhob, daß man die Strafe für Diebstahl in Zeiten einer Hungers-
not (ayyäm al-muga) außer Kraft setzen kann. 76 )

wie die des Ibn Qayyim al-üawziyya und sagt, daß alles in der ;,§arita den Gewohn-
heiten unterstellt sei (kullu mä huwa fi §-garta yatbaeu l-lawdid). Er führt weiter
aus, daß wenn die Gewohnheiten in zwei Orten verschieden sind, entsprechend die
Rechtsregelungen verschieden sein werden. Dazu vgl. Abmad b. Idris al-Qaräfi,
al-ekäm fi tamyiz al-fatäwä al-ah käm wa tearrufät al-qäe wa 1-imänz, Kairo
1989,S. 111.

76) Ibn Qayyim al-öawziyya, ieläm al-muwaqqierin, Bd. 3, S. 14-22.
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Ibn Qayyim macht bei der Aufstellung seiner These „Veränderung reli-
giöser Regelungen gemäß der Zeit- und Ortsveränderungen" keinen
Unterschied, weder zwischen „mutämalät" (Handlungen im Rahmen der
Mensch-Mensch-Beziehung) und „eibädät" (Handlungen im Rahmen der
Mensch-Gott-Beziehung) noch zwischen den endgültigen ;9'ariect-Regelun-
gen (al-ahkäm al-qateiyya) und den nicht-endgültigen Ar'ocri7a-Regelungen
(al-ah.,käm ce-zanniyya) . 77 ) Geht man von seinen Beispielen aus, die aus ver-
schiedenen Bereichen des islamischen Rechts aufgegriffen sind, bekräftigt
sich der Verdacht, daß sich seine Aussage auf das gesamte islamische Recht
bezieht, wenn er sagt:

Derjenige, der nur anhand des Überlieferten in den Büchern Rechtsentschei-
dungen für die Menschen trifft, trotz ihrer Unterschiede in ihren Bräuchen,
Gewohnheiten, Zeiten, Örtlichkeiten, Zuständen und Zusammenhängen die-
ser Zustände, irrt sich und führt andere in die Irre. 78 )

Andere Gelehrte beschränken den Verwendungsrahmen dieser These
eindeutig auf die „mueämalät ", und zwar ausschließlich auf die nicht durch
„na,s,s " bestimmten „mueämalät "-Regelungen. 79 ) Für sie ist nur im Bereich
der anhand von „qiyä8" oder „ma,slah,a" bestimmten „mueämalät "-Regelun-
gen eine Veränderung aufgrund der Zeit- und Ortsveränderungen vorstell-
bann

„iütihäd " und die Idee einer transzendierenden Meinungs-
und Glaubensfreiheit

Es gibt gegenwärtig muslimische Gelehrte, die ein pluralistisches
Verständnis vorn islamischen Glauben vertreten und für einen toleranten,
Umgang mit anderen Glaubensvorstellungen plädieren. Der zeitgenös-
sische muslimische Intellektuelle I-fasan lianaft hält das Phänomen
„takfir" (zum Ungläubigen erklären) für nicht vertretbar und fordert die
Muslime auf, das Prinzip „iütihäd " anzuerkennen bzw. zu praktizieren
und die Andersgläubigen zu tolerieren. Nachdem er am Ende seiner Ab-
handlung über die „Wissenschaft der Glaubensgrundlagen" (7,/m usül ad-

din) die verschiedenen Glaubensgruppen, die durch die herrschende
sunnitische Meinung für nicht-muslimisch (käfir bzw. murtadd) erklärt

77) Vgl. ebd., S. 14-15.
78) Vgl. an-Nimr,	 S. 70.
79) Vgl. ag-äätibi, al-muweaqät, Bd. 2, S. 300 ff.

80) Siehe az-Zubaili, uül al-fiqh al-islämi, Bd. 2, S. 1116.
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werden, aufzählt, bringt er ganz vorsichtig seine eigene Meinung zum Aus-
druck: 81 )

Es ist angemessener, daß man niemanden für ungläubig erklärt und den ande-
ren mit den Argumenten zum Islam auffordert. [...] Denn alle sind Menschen,

und jeder „iütihäd "-praktizierende Mensch hat das Recht auf Leben und Den-

ken wie alle anderen.

Diese Position, die den „etihild" auch im Bereich der Glaubensangele-
genheiten für praktikabel hält und dadurch ein plurales Verständnis des Is-
lam sucht, hat ihre Wurzeln in der islamischen Geistesgeschichte und wurde
u. a. in der islamischen Rechtsmethodologie bereits diskutiert. Im folgen-
den werden die rechtstheoretischen Grundlagen dieser These diskutiert.

„musib" oder „mulyr

Wenn man, wie die herrschende Meinung bei den u.sid-Wissenschaftlern,
das „*ihäcl "-Praktizieren zur Ermittlung der &triea-Regelungen als ein re-
ligiöses Gebot (farcl) ansieht82) und folglich die Meinungsverschiedenheit
(i13,ti/ä1) in religiösen Angelegenheiten für ein natürliches Produkt der spe-
kulativen Beobachtung (nagtr) bzw. des „iütihäd " hält,83 ) wird man konse-
quenterweise mit der Frage konfrontiert sein, ob der „iütihäd " eines jeden
meahid zum wahren Gottesgebot führt und damit alle meahidifin,
auch wenn sie zu verschiedenen Entscheidungen kommen, das wahre Got-
tesgebot finden (mub), oder nur ein meahid die Wahrheit findet
(musib) und der Rest, der im selben Fall anders bestimmt, das wahre Got-
tesgebot verfehlt (mul2,4i9 . Die Gelehrten, die die erste Position vertreten,
werden die „musawwiba" genannt; und die Gelehrten, die vom zweiten
Standpunkt ausgehen, sind als „muhayisa " bekannt. Entsprechend heißen
die jeweiligen Standpunkte „ taswib " und „talifiga ".84)

Geht man von der herrschenden Meinung bei der /eia-Wissenschaft aus,
die ein „etih -ad "-Praktizieren im Bereich der Glaubensfragen ablehnt, so
muß die „tapvib "-„talgi'a "-Diskussion, die auf ein „iütiheid "-Praktizieren

81) Siehe IJasan Hanaff, 'dm usül ad-din, in: mawsith al-kujiära al-earabiyya al-
islämiyya, Bd. 2, Beirut 1986, S. 45-47.

82) Vgl. u. a. as-Suyüti, ar-raddealä man ahlada ilä 	 S. 65 ff.
83) Vgl. u. a. Mubammad Said Ramadän	 muWarät p l-figh al-

muqä rin, Damaskus 1981, S. 15.
) Hierzu siehe al-ö-azäli, cd-musictsfä, Bd. 2, S. 108 ff. und al-Ämidr,

fi usfil al-ahkäm, Bd. 3, S. 148 ff.
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zugeschnitten ist, in bezug auf diesen Bereich verfehlt sein. Jedoch nimmt
die unter verschiedenen Einzelaspekten diskutierte „ taswib"-„talgra "-The-
matik bezüglich der Glaubensfragen in den „iütihäd "-Kapiteln der usia-Bü-
cher einen großen Raum ein. 85 )

Bei der,, ta,sulib"-„talgi'a "-Diskussion in den usid-Werken wird zunächst
auf die „qatiyyät " eingegangen. „Qateiyyät" sind die islamisch eindeutigen
bzw. endgültigen Regelungen. Darunter fallen sowohl die „leid ad-clin"
wie auch die endgültig bestimmten fiqh,-Regelungen, z. B. das Gebot des
fünfmal täglichen Betens bzw. das Verbot des Tötens und der Unzucht. 86 )
Danach wird die „teurib"-„talAi'a "-Problematik in bezug auf die
,,gc,nniyyät" diskutiert. Mit „ginniyyät" sind die abgeleiteten Regelungen
(masä'il al-fareiyya) gemeint, die in den islamisch-textlichen Grundquellen
(Quran, Sunn,a) nicht eindeutig bzw. nicht endgültig bestimmt sind und
deswegen unterschiedliche Meinungen ermöglichen. 87) Ich werde hier aus
zwei Gründen die „ta§wib "-„ talrga "-Thematik unkonventionellerweise zu-
nächst in bezug auf die „?anniyyät" und dann im Zusammenhang mit
den „qafiyyä,t" bzw. den Glaubensangelegenheiten untersuchen:
—Die eigentliche Diskussion bezüglich der „taswib"-„ta12,,fra "-Thematik,
die sowohl dem Verständnis dieser Begriffe wie auch der „ta,swib "-
„taliga "-Problematik im Zusammenhang mit den Glaubensfragen zu-
grunde liegt, wird im Bereich der „?anniyyä,t" geführt.
—Die Positionen, die in bezug auf die „ktstab "-„talgi'a "-Thematik im Zu-
sammenhang mit den „gariyyät" bzw. den Glaubensfragen vertreten wer-
den, sind mehr oder weniger Rückschlüsse auf die Diskussion bezüglich
der „annitiyy -ät ".

„tasufib"-„talgi sa"-Diskussion bei „pinniyyät"

Bezüglich der nicht-endgültigen Rechtsangelegenheiten (al-masdil al-

fighiyya a-.?anniyya) gehen die witliyyfin zunächst in zwei Richtungen;

die eine ist die „talgi'a "-Richtung und die andere die „taswib "-Richtung.

Die „talgi'a "-Anhänger (mul3,agi'a) gehen davon aus, daß es im Falle unter-

schiedlicher „iütihäd "-Regelungen nur einen „musib " geben kann, da es
in der Wirklichkeit nur ein wahres Gottesgebot gebe. Alle anderen Rege-
lungen seien verfehlt (13,,atd), und dementsprechend seien die jeweiligen

85) Dazu vgl. u. a. 	 al-mustasfä, Bd. 2, 5. 106 ff., al-Ämidi, al-ihkämfi

u,sül al-algcäm, Bd. 3, S. 146 ff. und a§-äawkäni, ined alittly,ftl, 5. 128 ff.

86) Vgl. u. a.	 al-mustasfii, Bd. 2, S. 105 ff.

87 ) Siehe ebd., 5. 108 ff. und	 mulgcclarät l-figh al-mugärin, 5. 12.
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muütahiditv, „mei' ".88) Die Mehrheit der „muh/44'a " räumt aber ein, daß
kein muütahid aufgrund seines „iütihäd" - auch wenn er das wahre Gottes-
gebot verfehlt - sündigt. 89) Verfehlt er das wahre Gottesgebot, so eine Über-
lieferung, verdient er auf jeden Fall einen Lohn; trifft er aber das einzig
wahre Gottesgebot, so steht ihm der doppelte Lohn zu.") Bigr al-Marisi
(st. 218 h) und einige wenige „talgra "-Anhänger gehören zu den Aus-
nahmen. Sie bezeichnen den muütahid, dessen „iütihäd" fehlschlägt, als
den Sünder, der seiner Schuld nicht enthoben werden kann (ätim 'üair
maedür ) . 91 ) Im Gegensatz zur „muliagisa " sagen die „ ta,swib "-Anhänger
(musawwiba) , daß jeder muütahid das wahre Gottesgebot trifft, auch
wenn jeder unterschiedlicher Auffassung ist. Daher wird kein mugrtahid auf-
grund seines „etihäd" als Sünder (ätim) betrachtet. 92) Die „ta,swib "-
Anhänger spalten sich in zwei Gruppen:
- Anhänger des muetazilitischen, „tawib", die - wie die „muijattra " - von ei-
nem einzig wahren Gottesgebot ausgehen. Die Verfechter des mdtaziliti-
schen „tamib" bestreiten allerdings - im Gegensatz zur „muüayra"
daß ein muOtahid dazu verpflichtet ist, das wahre Gottesgebot zu finden.
Sie sind der Meinung, jeder muütahid - auch wenn er das wahre Gottesgebot
verfehle - sei „rfflib", weil er eben seine Aufgabe erfülle, indem er das
„größtmögliche Bemühen um die Ermittlung der Ä§arra-Regelungen"
(iütihäd) unternimmt. 93) Nach dieser Auffassung sei die Aufgabe eines
meakid, den „eihäd " zu praktizieren, und mit der Erfüllung seiner Auf-
gabe heiße er auch „musib ". Ob er das wahre Gottesgebot findet, sei außer-
halb seiner Macht und dementsprechend nicht seine Pflicht.)

88) Vgl. al-Cazäli, cd-musteret, Bd. 2, S. 109 und al-Ämidi, al-gkert fi ueii 1 al-
aizkäm, Bd. 3, S. 148-149.

89) Siehe al-Ämidr,	 fi 22,A1 al-a73,käm, Bd. 3, 8. 148 und al-Tmari, al-
iütihäd fi 1-isläm, S. 133.

99) Hierzu vgl. a1-Ämidr, al-ihkäm %ei al-albkerz, Bd. 3, 8. 148 bzw. 150 und
az-Zubaili, ?Asia al-fiqh, al-islä mi, Bd. 2, S. 1103.

91) Vgl. al-Ämidi, al.ihkämft ü1 al-al.zkäm, Bd. 3, 8. 148 und al-Tman, al-
iütihädfti 1-i,släm , 5. 139. Bei dieser Gruppe der Gelehrten muß man berücksichtigen,
daß sie in dieser Diskussion von einem Gottesgebot ausgehen, für das ein eindeutiger
Beweis vorliegt. Falls der me ahid dieses verfehlt, ist er eben "verfehlend - ( mul,zAr )
und dementsprechend "Sünder" (älim). Dazu siehe az-Zubaili, u1 al-fiqh al-
tislämi, Bd. 2, S. 71.

92) al-Cazäli, al-mustefä, Bd. 2, S. 105 bzw. 107.
93) Siehe u. a.	 al-mustadä, Bd. 2, 8. 109, az-Zubaili, 	 al-

islämi, Bd. 2, S. 1099 und al-Tmari:,	 1-isläm, 8. 136.
94) Vgl. ebd.



„Iütihäd” und Glaubensfreiheit 247

- Anhänger des agaritisch,en „tete" sagen, daß es im Bereich der
„?aniniyy -ett" kein wahres Gottesgebot gebe. Das Gottesgebot entstehe erst
dann, wenn der meakid anhand seines „iütihäd " eine Entscheidung ge-
troffen hat. Das heißt, daß die göttliche Regelung gemäß der unterschied-
lichen „iütihad "-Entscheidungen verschieden ist. Dementsprechend sei je-
der muütahid in seiner „iütihäd "-Entscheidung berechtigt (musib) . 95) Einer
der wichtigsten Vertreter dieser Ansicht ist Abü ITmid a1-üazäli (st. 1111),
der in seinem wid-Werk » al-musterä "diese These sehr konsequent vertritt
und auf jede mögliche Hinterfragung ganz ausführlich eingeht.")

Die Gegner sehen in dieser These ein Hauptproblem, und zwar, daß
sie zur Widersprüchlichkeit der religiösen Regelungen führt. Wenn man da-
von ausgehe, daß die religiösen Vorschriften gemäß der unterschiedlichen.
„iütiled "-Ergebnisse verschieden seien, würde das heißen, daß verschie-
dene Menschen zu verschiedenen religiösen Aufgaben verpflichtet seien.
So würde z. B. der Wein für den einen verboten und für den anderen erlaubt
sein, falls man zu unterschiedlichen „*ihii d "-Regelungen käme.") Al-
Cazer sieht aber darin keinen Widerspruch und meint mit ein wenig Ironie,
daß so ein Widerspruch nur von einem naiven Gelehrten, der keine Ahnung
von u,sü/-Wissenschaft und Widerspruch hat, behauptet werden könne.
Ihm zufolge ist der Widerspruch nur unter bestimmten Bedingungen nach-
vollziehbar. Der Widerspruch (tantiqucl) ist erst dann vollständig, wenn das
Erlauben (tagil) und das Verbieten (tahrim): a) in einem bestimmten Zu-
stand, b) in bezug auf eine bestimmte Person, c) im Zusammenhang mit
einer bestimmten Tat und d) aus einem bestimmten Aspekt zustande kom-
men. In den unterschiedlichen „eihäd "-Regelungen seien diese Bedingun-
gen nicht erfüllt. Es sei also kein Widerspruch, wenn der Wein aufgrund ver-
schiedener „ iütihäd "-Ergebnisse für den einen erlaubt und für den anderen
verboten wird, weil sich eben die unterschiedlichen Regelungen auf ver-
schiedene Personen beziehen und nicht auf ein und dieselbe Person. Man
sieht, so führt al-Cazitli weiter aus, ebenso keinen Widerspruch, wenn die
eheliche Beziehung zu einer Frau für einen Mann (ihren Ehemann) erlaubt
und für einen anderen Mann (den Nicht-Ehemann) verboten ist. 98 )

Ag-äawkäni (st. 1839), ein „ tahipi'a "-Anhänger, greift die Verfechter die-
ser These heftig an und bezeichnet ihre Ansicht als eine „abscheuliche"

95) Hierzu vgl. a1-(azäli, al-mustadä, Bd. 2, S. 109, al-Ämidi, al-gkäm leid

Bd. 3, S. 148 und ag-äawkäni, irgäd	 S. 230-231.

96) Siehe al-üazitli, al-mustajä, Bd. 2. S. 106-116.

97) Dazu vgl.	 al-mustaefei , Bd. 2, S. 111, az-Zubaili, ul al-fiqh al-

islämi, Bd. 2, S. 1105 und al-Tmari, 	 l-isläm, 5. 153.

98) a1-üazäli, al-mustaeä, Bd. 2, S. 111.
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These, die nicht nur die Grenzen des guten Benehmens (adab ) gegenüber
Gott und der Aal* überschreite, sie würde auch dem Menschenverstand
und dem muslimischen Konsens widersprechen. 99 )

Rechtlich,-praktischie Folgen der Diskussion

Die kontroversen Ansichten bei der „taswib "- „ta?b,ti'a "-Diskussion än-
dern in der Praxis nichts an der Tatsache, daß man sich auf jeden Fall
nach dem Resultat des „iütihäd" zu richten hat. Es ist vollkommen gleich-
gültig, ob man der „mu,satuwiba oder der „mulAgi'a " angehört. Man ist re-
ligiös verpflichtet, sich nach seinem „iütihäd" bzw. dem „iütihäd" seines
muütah,id zu richten. Die Auswirkungen dieser Auseinandersetzung sind je-
doch bei den Rechtsregelungen zu beobachten. So taucht die Frage auf, was
zu tun ist, wenn man z. B. nach eigenem „iütihäd "annimmt, das Gebet - wie
es islamisch vorgeschrieben ist - in Richtung der Kdba verrichtet zu haben,
im nachhinein aber feststellen muß, daß man in seinem „ iütihäd" bzw. beim
Suchen nach der richtigen Gebetsrichtung gefehlt hat. M-Aitfil (st. 820),
der der „muliat!i'a "angehört, würde in diesem Fall die Nachholung ( qacid )
des in die falsche Richtung verrichteten Gebets bestimmen, weil die Verfeh-
lung (b, c«) die Sünde (im) aufhebe, nicht aber die Nachholung des Ge-
bets. Wohingegen ein hanafitischer Gelehrter, der der „mwawwiba " ange-
hört, die Nachholung des Gebets in dem vorliegenden Beispiel für unnötig
erklären würde. Denn nach Darstellung der „ta,s-wtib "-These habe man an-
hand des „iütihäd" auf jeden Fall seine Aufgabe erfüllt bzw. das Gottesgebot
vollzogen. 100)

„ta8wib"-„tah4i'a"-Diskussion bei „qafiyyät" bzw. bei
Glaubensangelegenheiten

Die „tetvib "-„taNi'a "-Thematik in bezug auf die „qafiyyät " wird zwar
in vielen ?eia -Werken behandelt,ull) aber so weit ich beurteilen kann, geht

99) Vgl. a§Sawkäni, ird al-ful341, 8. 231.
100)Vgl. Wahba	 al-wasit usül al-fiqh, al-islämi, Bd. 2, Damaskus

1991-1992, 8. 72.
1° 1 ) Zum Vergleich siehe u. a. al-Ämidi, 	 usül al-aliküm, Bd. 3,

S. 146 ff., Mubammad Abü al-Fatb agSahrastäni, al-milal wa	 , Bd. 1, Beirut
o. J., 8. 201 ff. und I.Jbaydalläh b. Maseüd	 at-talwg ralä	 li-
matn at-tanqft usül al-fiqh, Bd. 2, 0.0. 1957, S. 118 ff.
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al-üazäli (st. 1111) besonders strukturiert auf diese Problematik ein, 102 )
zumal er in diesem Zusammenhang von vielen, insbesondere von den heuti-
gen Gelehrten nur noch wiederholt wird. 1 °3) Al-Cazäli teilt zunächst die
„qafiyyät" in drei Kategorien ein:'")
—Die endgültigen kakim-Regelungen (al-attkäm al-qafiyya al-kalämiyya) .
Damit sind die Glaubensangelegenheiten gemeint, deren Wahrheit (islami-
sche Glaubensvorstellung) sich rational erschließen läßt, und zwar bevor
sich die :9*.arkra diesbezüglich äußert, wie die Erkenntnis Gottes und des Pro-
phetentums.
—Die endgültigen leid-Regelungen (al-aZikä m al-qafiyya
Damit sind die u,sft,/ al-fiqh-Prinzipien gemeint, die insbesondere in der
Zeit bis zur Etablierung der vier sunnitischen Rechtsschulen in das islami-
sche Rechtsfindungssystem eingeführt worden sind, wie z. B. die Prinzipien
Konsensus (emäe) und Analogieschluß (qiyä8)
—Die endgültigenfiqh-Regelungen (al-ab,käm al-qafiyya al-fighiyya) . Un-
ter diese Kategorie fallen die Rechtsregelungen, die anhand eindeutiger
Beweismittel entschieden worden sind, wie z. B. das Gebot des täglich fünf-
maligen Betens oder das Verbot des Alkoholkonsums.

Im Gegensatz zu seiner Position im Bereich der „zanniyyät" 105) geht
al-Cazält im Bereich der „qapeiyyät" von einem einzig wahren Gottesgebot
aus. Daher könne es nur einen „musib " im Bereich des Glaubens geben.
Alle übrigen muütahidün seien ausschließlich „muNi". Der „nm13,ti" in

den „ qafiyyät", so al-üazäli, habe auf jeden Fall gesündigt. In zwei Fällen
wird er sogar für ungläubig erklärt:
—Wenn man im Bereich der endgültigen kaiäm-Regelungen die Grundprin-
zipien bestreite, die den islamischen Glauben auszeichnen — man bestreite
z. B. das Prophetentum —, sei man damit ungläubig (käfir). Bestreite ein
Muslim die Grundprinzipien, selbst wenn sie innerhalb der muslimischen.
Gemeinde strittig sind — wie z. B. die Geschaffenheit der menschlichen Ta-
ten (13,alq al-aemäl) —, so sei er ein Ketzer (murtadd)

—Der „mulyi' " im Bereich der endgültigenfiqh-Regelungen werde auch als
ungläubig bezeichnet, falls er diefiqh,-Regelungen bestreite, die zu den not-

wendigen S'-arita-Regelungen gehören, wie z. B. das Gebot des täglich fünf-
maligen Betens oder das Verbot des Diebstahls.

102) Vgl. al-üazäli, al-mustasfä, Bd. 2, S. 105 ff.
103 ,) Vgl. u. a.	 usül al-fiqh al-islämi, Bd. 2. S. 1091 ff. und al-Tmari,

al-iütibitcl 1-isläm, S. 125 ff.
104)al-Cazäli, cd-mustep, Bd. 2, S. 105 ff. und az-Zuhaili, usül al-fiqh al-islämi,

Bd. 2, S. 1092.
105)Vgl. oben, „tette "-„ta,Ni'a "-Diskussion bei „gtnniyyät".



250 Abbas Poya

Nach al-üazäli gibt es also im Bereich der islamischen Grundregelungen
- seien sie Glaubensangelegenheiten oder fiqh-Regelungen - nur einen
„mu,sib ", und alle abweichenden muütahidün sind „muliji". Das heißt,
daß al-üazäli im Bereich der „qartiyyät" die „tah,fi'a "-These vertritt. Der
Hauptgedanke, der dieser These zugrunde liegt, ist die Absurdität der
„taswib "-Vorstellung im Bereich der „qafiyyät". Es ist zwar möglich, daß
eine Sache, so al-üazäli, für den einen erlaubt und für den anderen verboten
ist. Aber es sei absurd (meid), daß der Glaube und der Unglaube gleicher-
maßen toleriert werden. Es sei ebenso unvorstellbar, daß der euran auf-
grund unterschiedlicher Beobachtungen für den einen als geschaffen
(mahlüq) und für den anderen als nicht-geschaffen (qadim) gelte. In sol-
chen Angelegenheiten gebe es nur eine einzige Wahrheit, die man zu finden
habe. Eine eventuelle Verfehlung dieser einzigen Wahrheit (ver)leite zur Un-
gläubigkeit bzw. Ketzerei. Und die „taswib "-Vorstellung in diesem Zusam-
menhang führe zur Absurdität. Die „talAi'a "-These im Bereich der islami-
schen Grundregelungen bzw. der Glaubensgrundlagen, die ich hier anhand
von al-üazälis Darstellung zu veranschaulichen versucht habe, ist gleichzei-
tig die Mehrheitsmeinung. 106)

„ ta,swib "-These

Die bisherige Untersuchung hat gezeigt, daß die Mehrheit der Gelehrten
bei der Diskussion über die „taswib"-„talyra "-Thematik im Zusammen-
hang mit den Glaubensangelegenheiten von der „taNi'a "-These ausgeht
und meint, es gebe auf diesem Gebiet nur eine einzige Wahrheit, die man
zu entdecken habe, und sie sei im islamischen Selbstverständnis verankert.
Die Verfehlung dieser Wahrheit führe zur Ungläubigkeit (lcufr) bzw. Ketze-
rei (irtidäd). Diese Sichtweise schließt offensichtlich jegliche Anerkennung
anderer Glaubensvorstellungen aus.

Es hat aber in der islamischen Geistesgeschichte einige Gelehrte gege-
ben, die in dieser Auseinandersetzung eine andere Position bezogen haben.
Eine Position, die im Gegensatz zur Mehrheitsposition von der „tasue "-
These ausgeht und jedem Menschen das Recht auf eigenständige Meinungs-
bildung einräumt und letzten Endes auf eine Rechtfertigung anderer Glau-
bensvorstellungen hinausläuft. Der mu`tazilitische Gelehrte eUbaydalläh b.
alllasan al-*Anbari (st. 168 h) 1 °7) ist - nach den vorhandenen Angaben -

106) Hierzu vgl. al-Ämidi, al-ilzkänt fi teril al-alzkiim, Bd. 3, S. 146 und ag-
äahrastäni,	 wa n-nilzal, Bd. 1, S. 201.

Al2Anbari ist als Rechtskenner (reih ) bekannt, und übernahm in der Zeit
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die älteste Rechtsfigur, von der diese Position überliefert wird. Der große
arabisch-islamische Literat eAmr b. Bahr al-ääblz (st. 255 h)w 8), der eben-
falls den Muetaziliten angehörte, wird auch in den wrd-Werken als Vertreter
dieser Position vorgestellt. Diese beiden Gelehrten sind die einzigen, die na-
mentlich in den bekannten wird-Büchern als Vertreter der „taswib "-These
bei der Diskussion über die „tapzyib "- „taigr a "-Thematik erwähnt wer-
den. 109)

Da in den wrd-Werken von den beiden Gelehrten keine Quellen angege-
ben sind, und — soweit ich feststellen konnte — tatsächlich keine schriftliche
Quelle der beiden in diesem Zusammenhang vorhanden ist, muß man sich
bei dieser Diskussion auf die Sekundärliteratur verlassen, die ausschließlich
von ihren Gegnern verfaßt worden ist. Ich stütze mich bei der Erörterung
dieser Position auf eine Auswahl sowohl älterer wie auch zeitgenössischer
würl-Werke. 1 9

von al-Mansür und al-Mandi vom Jahre 157 bis 166 n. H. das Richteramt (al-qadä' )
in Basra. Er ist als hadit-Überlieferer bekannt; und man erkennt ihn als zuverlässig
(lie) an. In den biographischen Nachschlagewerken (at-tarä6im) ist nichts über
seine Schriften zu finden. Die hier bearbeiteten 'WW-Werke nennen ebenfalls keine
schriftlichen Quellen von ihm. Zu seiner Lebensbeschreibung siehe u. a. al-Hatib
al-Bagdädi, täribbedäd, Bd. 10, Kairo 1931, S. 306-310 und Mubammad b. ljalaf
Wakr, alirbär al-quAlät, Bd. 2, Beirut o. J., S. 88-123.

108)Abü eUtmän 'Amr b. Bahr a1-öäbiz ist vor allem wegen seiner unglaublichen
literarischen Leistung bekannt. Er hat, nach Ibn liagar al-eAsqaläni, über 170 Bü-
cher verfaßt. Yäqüt zählt in mue jam al-udabif 128 Schriftwerke von ihm auf. Alöäbiz
hat in kaiänt-Diskussionen seinen eigenen Weg eingeschlagen. Er ist muetazilitisch

und der Gründer der "üäliigtischen Schulrichtung. Im Gegensatz zu a1-eAnbari sind
zahlreiche Bücher von ihm vorhanden. Soweit ich nachprüfen konnte, findet man
in seinen vorhandenen Werken, die zum großen Teil literarischer Natur sind, keine

„tas,	 "-„taYiia "-Diskussion. Wahrscheinlich wird auch aus diesem Grund in den
/Mit-Werken bei der Erörterung seines Standpunktes keine Quelle angegeben. Zu
seiner Lebensbeschreibung siehe u. a. Abü. "Abdalläh Yäqüt 	 mu•üam

al-ttdabd , Bd. 16, Kairo o. J., S. 74-114 und Ibn riagar al-eAsqaläni, lisän al-

mizän, Bd. 4, Haydarabad 1330 h, S. 355-357.
109)In dem Buch „kitäb al-ijtihäd" von al-öuwaini merkt der Herausgeber Abü

Zunaid in der Fußnote an, daß Tumärna b. Agras (st. 828), wieder ein bedeutender

mdtazilitischer Gelehrte, diesen Standpunkt vertreten habe; vgl. al-öuwaini, kita

al-iütihäd min kitäb at-talAs, Damaskus/Beirut 1987,S. 27. Das zeigt, daß diese An-

sicht im großen und ganzen ein muetazilitischer Standpunkt gewesen ist. Es wurde

aber gesagt, daß Däwüd b. 'Ali (st. 884), der große Verfechter der zähiritischen

Schule, ebenso diese Meinung gehabt haben soll. Hierzu vgl. ag-§awkäni, ined al-

futtül, 5. 229.
110) Meine Auswahlquellen hierfür sind: al-Cazäli, cri-mustasfä, Bd. 2, Kairo
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Darstellungsvarianten der „tasufib "-These

Die Position von al-eAnbari und a1-öäbig, die von der herrschenden Mei-
nung als rational nicht haltbare und religiös nicht vertretbare These be-
zeichnet und sehr heftig attackiert wird, ist in den vorhandenen Quellen
in verschiedenen Versionen dargestellt.

1. In der nach Mehrheitsmeinung verpöntesten Version gehen al-
eAnbari und al-ö-äbiz von der „Berichtigung" (ta,swib) bzw. vom "Trefflich-

sein" (isäba) des „ iütihäd" eines jeden Sachbeobachters (nä:zir) aus, indem.
sie unterschiedlichen Glaubensvorstellungen - islamisch, jüdisch, christ-
lich, „dahri" (materialistisch, atheistisch) etc. - verschiedene Wahrheiten
einräumen. Nach dieser Darstellung sagen al-eAnbari und al-(äbiz, daß
ein Nichtmuslim, der sich anhand des „iütihäd" seine Meinung gebildet

hat, genauso „mu§ib " sei wie ein „ijtihäd "-praktizierender Muslim. Jeder
finde seine eigene Wahrheit.

Diese Position wird durch die Vertreter der Mehrheitsmeinung grund-
legend bestritten und als „widersinnige sophistische Ansicht" zurückge-
wiesen. Al-üazäli, der selbst im Bereich der nicht-endgültigen figh-Rege-
lungen (?anniyyät) von verschiedenen Wahrheiten gemäß unterschiedli-
cher „i`jtihäd "-Entscheidungen ausgeht,") reagiert auf die gleiche These
im Bereich der Glaubensgrundlagen sehr konsequent und meint, daß diese
Ansicht noch schlimmer als die Sophistik sei. Denn die Sophisten bestritten
die Existenz jeglicher Wahrheit, während diese Sichtweise (taswib bei
qateiyyät) zwar die Existenz der Wahrheit anerkenne, sie aber den verschie-
denen Glaubensrichtungen unterwerfe. Hätte sogar die /§arra, so al-öazitli,
die „taswtib "-Sicht bei „qariyyä,t" gebilligt, wäre sie trotzdem absurd gewe-
sen

2. Die zweite Version geht zwar auch von der „taswib "-These aus und
akzeptiert die verschiedenen Wahrheiten gemäß unterschiedlicher Ansich-
ten, bezieht sich aber ausschließlich auf die innermuslimischen Glaubens-
streitigkeiten. Gemäß dieser Darstellung behaupten al-*Anbari, al-Öräbiz
und ihre Mitstreiter, wie die Mehrheit der Rechtsgelehrten, daß der Nicht-
muslim ein „mu4,tr " sei und entsprechend behandelt werden müsse. Jedoch
seien die muslimischen Sachbeobachter trotz ihrer unterschiedlichen

1937, S. 106-107, al-Ämidi,	 zeül al -ahrkäm, Bd. 3, Kairo 1347 h, S. 146 -
148, eAbd al2Aziz	 kagf al -asrär ealä usül al -bazdawi, Bd. 4, Istanbul
1308 h, S. 17-18, al-öuwaini, kitäb al -iütihäd min kitäb	 Damaskus/Beirut
1987, S. 26-27 bzw. 32-34, az-Zuhaili, usül al -fiqh al -islärni, Bd. 2, Damaskus 1986,
S. 1091-1095 und al-Tmari, al -iütihäd fr 1 -isläm, Beirut 1986, S. 124132.

ul) Vgl. oben, „taswib "-„talgra "-Diskussion bei „ganniyyät".
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Ansichten alle „mu,9ib " und würden gemäß ihrer unterschiedlichen
„iütihäd "-Resultate verschiedene Wahrheiten finden. Bei der innermuslimi-
schen Diskussion über die Attribute Gottes seien sowohl die Gelehrten, die
vom Geschaffensein des Gotteswortes ausgehen, wie auch ihre Gegner
„mub ". Diese Position wird aus demselben Grund wie die erste Version
strikt abgelehnt. Sie sei, so u. a. rational nicht haltbar und führe
zur Absurdität. Es sei einfach unmöglich (mulgtl) , daß der Quran gleichzei-
tig geschaffen und nicht-geschaffen sei, nur weil es innerhalb der muslimi-
sehen Sachbeobachter diese zwei Sichtweisen gebe.

Ohne direkt auf al4aziali einzugehen, weist agSahrastäni diese Kritik
zurück, indem er sagt, daß sich diese scheinbar widersprüchlichen Ansich-
ten auf verschiedene Sachverhalte beziehen. Derjenige z. B., der vom Ge-
schaffensein des Gotteswortes bzw. des Quran spricht, meine mit dem
Wort Gottes die Buchstaben und die geschriebenen Wörter. Der andere
Muslim, der dieses bestreitet und vom Nicht-Geschaffensein des Gotteswor-
tes bzw. des Quran ausgeht, meine damit etwas anderes. Damit würde sich
der Widerspruch auflösen.I 12 )

3. Der dritten Version liegt ebenso die „taswib "-These zugrunde. Sie
wird jedoch hier anders interpretiert. Gemäß dieser Darstellung glauben
zwar die Vertreter der „ta,swib "-These, daß alle Sachbeobachter der Glau-
bensangelegenheiten „rnusib" seien, aber nicht, weil es verschiedene Wahr-
heiten gebe, sondern weil man eben ausschließlich zum „iütih,äd "-Praktizie-
ren und nicht zum „Finden des wahren Gebots" (isäba) verpflichtet sei.
Nach dieser Position gibt es zwar eine einzig richtige Glaubensvorstellung,
doch sei man nicht verpflichtet, sie zu finden. Man müsse sich nur auf
dem Weg dahin der Aufgabe, nämlich der größtmöglichen Bemühung
(iütihäd) , unterziehen. Daher sei jeder Mensch, der, um die Wahrheit zu
finden, „iütihäd" praktiziere, „mu,sib " - auch wenn er zu verschiedenen
Ansichten käme, weil er seiner Pflicht nachgehe, indem er „ iütihäd "prakti-
ziere.

Einige Gelehrte sagen auch über diese Position - wie über die erste Posi-
tion, daß sie sich nur auf die innermuslimischen Meinungsverschieden-
heiten beziehe. Kämen die Muslime bei einer Glaubensfrage zu verschiede-
nen Ansichten, seien sie alle „musib ", ein Nichtmuslim sei auf jeden Fall

m ‘,.113)

4. In der vierten Version vertreten al 2Anbari und al-öreiz, wie die

Mehrheit, die „ taWa "-These und gehen von einem einzig wahren Gottesge-

112)Hierzu vgl. agSahrastäni, al-milal wa n-neal, Bd. 1, S. 201-202.

113)Dazu vgl. al-Bubäri, kagf al-asrär ealä usiti al-bazdawi, Bd. 4, S. 17 und dg-

Aahrastäni, al-miläl wa n-neal, Bd. 1, S. 202.
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bot aus, jedoch bestreiten sie, im Gegensatz zur Mehrheit, daß der „mulgr "

aufgrund seiner Verfehlung (12„ard) beim „iütihäd "-Praktizieren gesündigt
habe. Nach dieser Darstellung behaupten al-tAnbari, al-öräbiz und ihre Mit-
streiter, daß es zwar im Bereich der Glaubensangelegenheiten nur eine
Wahrheit (die verankerte Glaubensvorstellung im islamischen Verständnis)
gebe, und daß der andersgläubige Mensch - ein Jude, ein Christ oder ein

„dahri" (Materialist, Atheist) - zwar diese Wahrheit verfehle (m
aber damit keine Sünde begehe (üayr ätim), und daß er trotz seines Verfeh-

lens (13,age ) entschuldigt (matdür ) sei. Es sei denn, er beharre auf seiner
Glaubensvorstellung aus Widerspenstigkeit (inlid) , erst dann habe er ge-
sündigt und sei nicht mehr entschuldbar.

Im Gegensatz zu den beiden ersten Versionen meinen die Vertreter der
Mehrheitsmeinung (der ta4i'a-These), daß die Minderheitsposition (die
tette-These) in ihren beiden letzten Darstellungen rational vertretbar
sei und zu keiner Absurdität führe_ Hätte die AS'ariea diese Sichtweise festge-
schrieben, wäre sie auch zulässig und religiöse Praxis geworden. Die meisten
Gelehrten lehnen aber beide Versionen mit der Begründung ab, daß sie auf
eine Rechtfertigung anderer Glaubensvorstellungen hinauslaufen. Und das
widerspreche sowohl dem Quran-Sunna-Textkorpus (na) wie auch dem
muslimischen Konsens (end).

Al-üazält und al-Ämidr, Vertreter der Mehrheitsmeinung, versuchen zur
Unterstützung ihrer eigenen Argumentation anhand einiger Quran-Verse
(wie z. B. 3/64 und 18/58), Propheten-Handlungsweisen (Sunna) und des
frühmuslimischen Konsenses (iürnd) folgendes als islamische Praxis zu be-
weisen: 14)

- Die andersgläubigen Menschen würden aufgrund ihres Glaubens geta-
delt.
- Von ihnen hätte man verlangt, sich dem islamischen Glauben zu unter-
werfen.
- Hätten sie diese Aufforderung abgelehnt, hätte man sie bekämpft und so-
gar getötet, ohne darauf zu achten, ob sie das aus Widerspenstigkeit (int:1d)
oder aus einem anderen Grund täten.

Daraus folgern die beiden Gelehrten, daß ein nicht-muslimischer
meallid nicht entschuldbar und schon gar nicht „musib "sei. Damit könne
seine Glaubensvorstellung auf keinen Fall gerechtfertigt werden. Der zeit-
genössische Gelehrte az-Zutaili, der die beiden alten leid-Gelehrten in die-
ser Auseinandersetzung in allen Punkten vertritt und ihre Argumentation
fast wortwörtlich wiederholt, findet offensichtlich ihre Behauptung, daß

114 ) Hierzu vgl. a1-Cazäli, al-mustada, Bd. 2, 5. 106-107 und al-Ämidi, al-
al-ahkä n 1, Bd. 3, S. 146-147.
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die Andersgläubigen in frühislamischer Zeit aufgrund ihres Glaubens be-
kämpft, mehr noch getötet worden seien, sehr kraß und nicht zeitgemäß
und läßt daher diese Passage aus. Er kommt allerdings zu derselben Schluß-
folgerung, daß der Andersgläubige in seinem Glauben ein „mulgi,'" sei und
gesündigt habe. 115 )

Argumente der „taswib "- These

In den vorhandenen sunnitischen wid-Werken, die die Position von al-
*Anbarr und al-öttbiz strikt ablehnen, aber aufgrund mangelnder Primär-
literatur auch unserer Diskussion zugrunde liegen, geht man, wenn auch
sehr kurz, auf die Argumente der Minderheitsmeinung (der ta,sugh-These)
ein. Die Vertreter der Minderheitsmeinung argumentieren aus einer ande-
ren Sichtweise. Sie gingen davon aus, daß die Nichtmuslime in frühislami-
scher Zeit aufgrund ihres Glaubens weder getadelt noch bekämpft oder
gar getötet worden sind. Sie vertraten vielmehr die Ansicht, daß sowohl
die Quran-Stellen und die Propheten-Handlungsweise ( Sunna) wie auch
der angeblich frühmuslimische Konsens (ende), die diese Behauptung
unterstützen, auf den Widerspenstigkeitsfall (einä d) zurückzuführen
seien. 116)

Al-eAnbari und al-ä,biz argumentierten sowohl mit der Ratio (aqi)
wie auch mit dem religiösen Text (nass ) . Bei der rationalen Argumenta-
tion beziehen sie sich auf ein Grundprinzip der Rechtstheorie, das jegliche
„taklif mä lä yugtq-Gebote" zurückweist. Dieses Prinzip besagt, daß dem,
Menschen nichts Unmögliches abverlangt werden kann. 117) Es sei un-
möglich und Gottes nicht würdig, Menschen zu bestrafen, die sich erfolglos
um die Ermittlung des wahren Gebots bemühten und nicht etwa aus
Unbelehrbarkeit. Bei der „na "-Argumentation stützen sie sich u. a. auf
den Vers 2/286: „Gott verlangt von niemandem mehr, als er (zu leisten)
vermag." Daraus ziehen sie den Schluß, daß Gott keinen Menschen zu
etwas verpflichtet, was über dessen Macht hinausgeht. Dem Vers zufolge
könne Gott die Menschen nicht bestrafen, die sich dem größtmöglichen
Bemühen (i`ütihäd) unterzögen und sich daraufhin eine bestimmte

115)Vgl. az-Zubaili, usül cd-figh al-islä,mi, Bd. 2, S. 1094-1095.

116)Hierzu vgl. al-Ämidr, al-ekäm ftuül al-ablam, Bd. 3, S. 147, a1-Tmari, al-

*ätihäd 1-isläm, S. 130-131.
117 ) Mehr zu diesem Prinzip vgl. Jokisch, Islamisches Recht in Theorie und Pra-

xis, S. 83 ff.
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Glaubensvorstellung aneigneten, weil sie eben nicht mehr ausrichten könn-

ten. 118 )

IV Schlußbemerkung

Die überlieferten sunnitischen usid-Werke (und das gilt für zeitgenössi-
sche /eia-Bücher, die zum größten Teil nur noch die Standpunkte der alten
etablierten ui-Gelehrten wiedergeben, selbstverständlich in gleicher
Weise) diskutieren die "ta,stvib "-These und die ihr zugrunde liegenden Argu-
mente lediglich, soweit ich hier ausgeführt habe.

Die dominante sunnitische Sichtweise in dieser Auseinandersetzung ist

die "talyi'a "-These in ihrer agaritischen Version, die bei den endgültig be-

stimmten Regelungen (qatiyyät) bzw. bei den Glaubensgrundprinzipien

ad-d) von einem einzig richtigen Standpunkt (nämlich dem eige-
nen) ausgeht. Sie sieht ihre Anhänger als „das Richtige treffend" (mub)
an, bezeichnet die Vertreter anderer Weltsichten als „das Richtige verfeh-
lend" (muNi') und - konsequent weiter gedacht - erklärt sie für sündig
und dementsprechend für strafwürdig.' 19) Diese rechtsmethodologische -
und eigentlich theo-philosophische - Grundeinstellung ist qua Definition.
nicht imstande, unterschiedliche Standpunkte im Bereich der Glaubensan-
gelegenheiten gleichberechtigt zu behandeln. Konsequenterweise kann die
„talgi'a "-Sicht noch nicht einmal Verständnis für andere Positionen im
Rahmen des Islam haben. Jegliche Rechtsauffassung, Islaminterpretation
und Glaubensformulierung, die mit dem eigenen ,§arra-Konzept nicht über-
einstimmt, ist aus ihrer Sicht nicht haltbar und darf in einigen Fällen sogar
nicht als islamisch bezeichnet werden. So läßt sich die Paradoxie in der Ge-
lehrtensprache, auf die in der Einleitung hingewiesen wurde, klären, daß
man einerseits dem Prinzip der Meinungs- und Glaubensfreiheit grundsätz-
lich - aus welchem Grund auch immer - zustimmt und andererseits eine an-
dere Glaubensvorstellung als die des Islam oder eine andere i'ariecz-Auffas-
sung als die eigene - offensichtlich aufgrund der „taNi'a "-Sicht - nicht
für gleichberechtigt hält.

Im Gegensatz zur „talgra "-Auffassung bietet die „taswib "-These, die ja,
ebenfalls in den usid-Werken als eine muslimische Sichtweise in dieser Dis-

118)Vgl. a1-Ämidi, al-ihkäm fi teül ctl-a4äm, Bd. 3, S. 147 und al-Timari, al-
i4tihä1 1-isläm, S. 129.

119)Die mu'tazilitische Version der „talgra"-These hält einen Andersgläubigen
trotz seiner „Verfehlung" (agt5) weder für sündig noch für schuldig (maer wa
üair ätim); vgl. oben, Anm. 92, 93.
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kussion behandelt wird, die Möglichkeit, ein den Rahmen des Islam tran-
szendierendes Konzept der Meinungs- und Glaubensfreiheit zu entwickeln.
Die „taue "-Auffassung, vor allem in ihrer dritten Darstellungsvariante,
die theoretisch nicht so problematisch wie die beiden ersten ist und zu keiner
Absurdität führt, und die nicht wie die letzte aufeine Bewertung der anderen
Weltsichten als „verfehlt" (bald ) hinausläuft, setzt voraus, daß jeder
Mensch „ iütihäd " praktizieren und dementsprechend seine eigenständige
Meinung - in welchem Bereich auch immer bilden kann. Sie sieht - selbst-
verständlich aus einem islamischen Verständnis heraus - allein das Prakti-
zieren des "etihäd" als das eigentliche Gebot der Nachpropheten-Zeit.
Das Finden des Gottesgebots wird nicht vom Menschen verlangt und kann
gar nicht von ihm verlangt werden. Daher trifft nach dieser,, tabti'a "-Dar-
stellung - jeder jeti124d (`-praktizierende Mensch das Richtige (mu.sib), in-
dem er sich dem „iütihäd" unterzieht. Die Schwierigkeit dieser Sichtweise
liegt allein darin, daß sie sich in der islamischen Geistesgeschichte nicht
durchgesetzt hat. Sie wird zwar bei der gegenwärtigen Debatte über Islam
und Glaubensfreiheit von einigen muslimischen Intellektuellen - wenn
auch nur ansatzweise und nicht ausreichend präzisiert - aufgegriffen, 120 )
konnte aber unter den klassischen Gelehrten keine Akzeptanz gewinnen.

Die Darstellung einer intern muslimisch-religionsfreiheitlichen Idee ist
allerdings weniger problematisch, solange sich die Meinungsverschieden-
heit (til3„tiiäf) nicht auf die endgültig bestimmten Gebote (qariyyät) be-
zieht. Zunächst gehen einige etablierte Gelehrte - wie al-Cazäll (st. 1111)
- im Bereich der nicht endgültig bestimmten Regelungen (zenniyät) von
der „tewib "-These aus, 121) die auf eine Gleichberechtigung der gegneri-
schen Position hinausläuft. Auch die „talgra "-Anhänger, die die Majorität
in dieser Diskussion bilden, sehen ihren Gegner zwar als „verfehlend"
(muilgr) an, doch nicht als Sünder (üair üdim). Sie räumen ihm aufgrund
seines „iütihäd " sogar einen Lohn ein. 1 '2 ) Außerdem zeigen die rechtsmetho-
dologischen Diskussionen, die wir insbesondere im zweiten Teil behandelt
haben, daß ein mitütahid im Rahmen des Islam durchaus in der Lage ist,
aufgrund des „rna1a1a "-Prinzips bzw. der Zeit- und Ortsveränderung Ent-
scheidungen bezüglich der „zanniyyütt" zu treffen, die den salgtba, den.
Rechtsautoritäten und gegebenenfalls sogar der Textquelle (na) wider-
sprechen können. Damit ist die Divergenz in den ,slictriea-Auffassungen der
Muslime rechtsmethodologisch begründet und islamisch legitimiert.

1 ) Als Beispiel wurde in der Arbeit auf den ägyptisch-muslimischen Intellek-
tuellenliasan tlanafi hingewiesen; vgl. oben, Anm. 81.

121)Vgl. oben, „ta,strib "-„talyra "-Diskussion bei „gcnniyyät".
122)Ebd.
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Abschließend ist noch eine kurze Bemerkung zu der Frage unerläßlich,
ob überhaupt und inwieweit die Rekonstruierung der „taswib "-These und
folglich die Etablierung eines den Rahmen des Islam transzendierenden
glaubensfreiheitlichen Konzepts realistisch ist; dies vor allem angesichts
der Tatsache, daß sich innerhalb des traditionellen Gelehrtentums keine
Tendenz in diese Richtung konstatieren läßt. Die Beantwortung dieser
Frage hängt von der Sicht des Beobachters ab, ob er den Triumph der
„m4,agra "über die "mu,sawwiba" als einen unabänderlichen, Gott-gewoll-
ten Sieg des einzig „Islam-konformen" Standpunkts versteht; oder aber ob
er die „tapvib "-» taW a "-Diskussion als eine innermuslimische Kontroverse
ansieht, die wie jede andere geistige Auseinandersetzung unter dem Einfluß
gesellschaftlich-historischer Gegebenheiten steht und immer im Zusam-
menhang mit der Phänomenologie des Zeitgeistes zu betrachten ist.
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